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1. Vorbemerkung 

1.1 Das Projekt 

Die TenneT TSO B.V. („TenneT”) ist Betreiber des niederländischen Hochspannungs-
netzes. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, ausreichende und zuverlässige 
Transportkapazitäten bereitzustellen. TenneT plant den Bau einer unterseeischen 
Hochspannungsverbindung zwischen den Niederlanden und Dänemark. Dieser sog. 
Interkonnektor ist u.a. nötig, um künftig über ausreichende Kapazitäten für den Transport 
der in Windparks produzierten elektrischen Energie zu verfügen. Die geplante Verbindung 
verläuft von Eemshaven durch die Nordsee bis an die dänische Küste im Süden von 
Esbjerg. Der Anschlusspunkt in Dänemark ist Endrup. 
 
Die Ministerien für Wirtschaft (EZ) und für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt 
(VROM) unterstützen das Vorhaben von TenneT und werden einen Reichs-
Einpassungsplan für den niederländischen Trassenabschnitt erlassen. Zur Vorbereitung 
dieser Entscheidung werden die Auswirkungen und Kosten der in Frage kommenden 
Trassenalternativen untersucht. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt in einem 
Umweltverträglichkeitsbericht (MER). Die möglichen Auswirkungen auf Natura 2000-
Gebiete werden in einer Ergänzenden Beurteilung untersucht, die dem 
Umweltverträglichkeitsbericht als Anlage beigefügt wird. 
 
Das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung beginnt mit der Veröffentlichung des 
vorliegenden Berichts, zu dem jedermann seine Stellungnahme (“Einspruch”) abgeben 
kann. 

1.2 Nutzen und Notwendigkeit 

Interkonnektoren 
TenneT ist als Betreiber des niederländischen Transportnetzes für eine sichere, 
zuverlässige und zweckmäßige Elektrizitätsversorgung in den Niederlanden verantwortlich, 
sowohl in kurzfristiger als auch in langfristiger Sicht. Interkonnektoren leisten hierzu einen 
Beitrag und fördern die Entwicklung eines (nordwest-)europäischen Strommarktes und die 
netztechnische Einbindung von Windparks. 
 
Der COBRAcable-Interkonnektor dient - zusammengefasst - folgenden Zielen: 
·  Beitrag zur weiteren Entwicklung eines (nordwest-)europäischen Strommarktes 
·  Verbesserung der Belieferungssicherheit in den Niederlanden und in Dänemark durch 

besseren Zugang zu den beiderseitigen Produktionseinheiten. 
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·  Wirtschaftliche Vorteile durch Preiskonvergenz zwischen den Niederlanden und 
Dänemark, was für die niederländischen Verbraucher zu durchschnittlich niedrigeren 
Strompreisen führen wird. 

·  Bessere Nutzung des europäischen Windenergiepotentials durch verbesserte 
Transportmöglichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten. 

 
Dies wird im Folgenden kurz erläutert. 
 
Entwicklung des Elektrizitätsmarktes 
Eine Zunahme der Interkonnektorkapazität ist von Bedeutung für die weitere Entwicklung 
des (nordwest-)europäischen Strommarktes, in den sich die nationalen Strommärkte 
integrieren werden. Durch Interkonnektoren werden Kostenvorteile erreicht, da hiermit 
Elektrizität von der Stelle bezogen werden kann, an der sie am preisgünstigsten ist. Es 
besteht auch ein Bedarf für mehr Interkonnektoren, da es eine Tendenz zur Konzentration 
der großvolumigen Elektrizitätsproduktion an abgelegeneren Standorten gibt, wobei die 
Staatsgrenzen eine abnehmende Rolle spielen. Aus diversen Gründen nimmt außerdem 
die Nachfrage nach Elektrizität bzw. Elektrizitätstransporten in Europa immer noch zu. 
 
Belieferungssicherheit 
Durch Interkonnektoren erhöht sich die Belieferungssicherheit, denn 
1. die Abnehmer können sich verschiedener Energiequellen bedienen, von denen jede ihre 

spezifische Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten hat; 
2. die Engpassgefahr auf den (inter-) nationalen Transportverbindungen wird begrenzt; 
3. bei einem unvorhergesehenen Ausfall einer Verbindung stehen (mehrere) alternative 

Transportrouten zur Verfügung. 
 
Preiskonvergenz 
Der COBRAcable-Interkonnektor erhöht die Transportkapazität zwischen den 
Niederlanden und Dänemark. Außer zu einer erhöhten Belieferungssicherheit führt dies 
auch zu mehr (internationalem) Wettbewerb zwischen den Produzenten. Das Verbinden 
von Elektrizitätsmärkten führt im Allgemeinen zu einer Konvergenz der Preise in diesen 
Märkten. In den Niederlanden liegen die Preise für Elektrizität im Allgemeinen höher als in 
Dänemark. Durch die Verfügbarkeit eines zusätzlichen Interkonnektors kann in den 
Niederlanden durchschnittlich preisgünstigere (Wind-) Energie importiert werden. Für den 
niederländischen Verbraucher führt dies voraussichtlich zu geringeren Elektrizitätspreisen. 
 
Windenergie  
Die Europäische Union verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2020 mindestens 20 % der 
verbrauchten Energie nachhaltig zu erzeugen. Jeder Mitgliedstaat hat dabei eine eigene 
Zielsetzung. Diese liegt für die Niederlande bei 14 % und für Dänemark bei 30 %. 
Dänemark verfolgt für 2025 sogar das Ziel, dass 50 % der erzeugten Energie aus 
Windenergie stammt. Beide Staaten setzen bei ihrer Energiepolitik daher hohe Priorität in 
die Weiterentwicklung der Windenergie. Das Potential dafür ist in beiden Staaten sowohl 
im On- als auch im Offshorebereich hoch.  
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In den Niederlanden und in Dänemark waren Mitte 2009 insgesamt ca. 2.200 bzw. 3.300 
MW in Windturbinen installiert. Jüngst wurde eine Subvention für den Bau weiterer 
Windparks mit 600 MW nördlich des Ems-Dollart-Gebietes bewilligt. Die Niederlande 
verfolgen für das Jahr 2020 u.a. das Ziel einer auf See installierten Kapazität von 6.000 
MW. 
 
Die rechtzeitige Verfügbarkeit ausreichender Transportkapazitäten ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Erreichen vorgenannter Zielsetzungen. Interkonnektoren wie 
COBRAcable leisten einen Beitrag zu den Einsatzmöglichkeiten für Windenergie. Das 
kommt daher, weil Windenergie am besten in Kombination mit großen, miteinander 
verbundenen Transportnetzen funktioniert. Große Transportnetze sind besser (als kleine) 
in der Lage, die potentiell nachteiligen Effekte der stark schwankenden Produktion in 
Windparks auszugleichen, da sich in einem großen Transportnetz mehr Produktions-
systeme und mehr Abnehmer befinden. Es ist daher einfacher, die Summe von Angebot 
und Nachfrage (nach Transportkapazitäten) in einem Gleichgewicht zu halten. 
 
Bei geringen Windgeschwindigkeiten muss die ausfallende Produktion nämlich von 
anderen (konventionellen) Kraftwerken übernommen werden (können). Mit dem Zu- und 
Abnehmen des Windes ändert sich das Angebot an Windenergie ständig in nicht 
vorhersehbarer Weise, während die Nachfrage nach Elektrizität nach festeren Mustern 
verläuft. Daher ist die Verfügbarkeit von ausreichenden Transportkapazitäten auf 
europäischer Ebene wesentlich für den Einsatz der geplanten großen Windenergie-
kapazitäten. 
 
COBRAcable ermöglicht den Import von Elektrizität in die Niederlande, wenn die 
Windenergieproduktion in Dänemark hoch ist, und (umgekehrt) den Export von Elektrizität 
nach Dänemark, wenn in den Niederlanden gerade ein Überschuss an Windenergie 
produziert wird. Damit stimuliert COBRAcable den Bau von mehr Windparks und eine 
bessere Nutzung des europäischen Windpotentials. 

1.3 Anschlüsse und Trasse 

Der geplante Interkonnektor verläuft von Eemshaven in den Niederlanden durch das 
Wattenmeer und die Nordsee bis an die dänische Wattenmeerküste südlich von Esbjerg, 
wobei der Anschlusspunkt in Endrup liegt. In Abbildung 1 ist die Lage der Verbindung 
indikativ dargestellt. 
 
Da die Transportspannung von der Spannung in den Hochspannungsnetzen beider 
Staaten abweicht, sind Konverterstationen als Bestandteil der Verbindung notwendig. Die 
niederländische Konverterstation ist im Industriegebiet Eemshaven geplant. Hier wird der 
Interkonnektor an das niederländische 380 kV-Netz angeschlossen. 
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1.4 Reichs-Einpassungsplan 

Der niederländische Teil der Trasse wird von den Ministerien für Wirtschaft und für 
Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt im Wege eines Reichs-Einpassungsplans (RIP) 
festgestellt. Diese raumplanerische Entscheidung ist mitentscheidend für die 
Folgeentscheidungen über den Interkonnektor (vgl. Abschnitt 1.4) und dafür, zu welchen 
Inhalten die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Wegen der möglichen 
Auswirkungen auf die natürlichen Merkmale des Wattenmeeres und der Nordsee-
Küstenzone wird zugleich eine Ergänzende Beurteilung durchgeführt, die dem 
Umweltverträglichkeitsbericht als Anlage beigefügt wird. 
 
In dem Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden Beurteilung wird untersucht, 
welche Trassen, Kabelplanungen und Installationsverfahren unter den Aspekten des 
Natur- und Umweltschutzes, der Archäologie und (anderen) räumlichen Nutzungen am 
besten geeignet sind. Dazu müssen Annahmen über die Planung der Verbindung und die 
Art und Weise ihrer Installation getroffen werden. Auch die Funktion und die Kosten der 
Verbindung werden untersucht. Die Folgen für die anderen Nutzer der betroffenen Gebiete 
werden ebenfalls untersucht und abgewogen. Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung ist es, 
insbesondere den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes neben den anderen Belangen 
eine vollwertige Rolle bei der Entscheidungsfindung zukommen zu lassen. Ein wichtiger 
Unterschied zwischen dem Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden 
Beurteilung besteht darin, dass bei der Ergänzenden Beurteilung der Schwerpunkt auf dem 
Naturschutz liegt, während im Umweltverträglichkeitsbericht eine umfassendere 
Beschreibung und Abwägung aller betroffenen (Umwelt-) Belange stattfindet. 
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Abbildung 1:  Indikative Route des Interkonnektors COBRAcable zwischen den 
Niederlanden und Dänemark 
 
In dem Reichs-Einpassungsplan werden daher die Trasse, und soweit sie für die 
Auswirkungen auf die Umgebung bedeutsam sind, auch die Rahmenbedingungen für die 
Planung, den Bau und Betrieb des Interkonnektors festgestellt, und zwar auf der 
Grundlage der Ergebnisse im Umweltverträglichkeitsbericht, der Ergänzenden Beurteilung 
und der dazu durchgeführten Untersuchungen. 
 
Der Reichs-Einpassungsplan erstreckt sich im Prinzip nur auf das Gebiet innerhalb der 
niederländischen 12-Meilen-Zone (vgl. Abbildung 4 in Abschnitt 4). Falls die 
niederländische Regierung der Meinung ist, dass die bevorzugte Trasse für den 
Interkonnektor COBRAcable durch das Ems-Dollart-Vertragsgebiet verlaufen sollte, muss 
dazu eine Abstimmung mit der Ems-Dollart-Vertragskommission stattfinden, und es 
müssen auf staatlicher Ebene Vereinbarungen mit Deutschland über die Entscheidung 
über den Interkonnektor in diesem Gebiet getroffen werden1. Das Studiengebiet für 
mögliche Trassen umfasst daher auch das Vertragsgebiet. 

                                                      
1 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Abschnitt 4.1.2. 



 

	�

�

1.5 Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nach Kategorie D 24.2 des Erlasses über die Umweltverträglichkeitsprüfung2 ist die 
Feststellung der Trasse für den Bau einer Hochspannungsleitung auf dem Meeresboden 
prüfungspflichtig, wenn die Verbindung über eine Länge von 5 km oder mehr durch ein (in 
dem Erlass näher definiertes) sensibles Gebiet verläuft und die Transportspannung der 
Verbindung 150 kV oder mehr beträgt. 
 
Der Minister für Wirtschaft ist gemeinsam mit dem Minister für Wohnungsbau, 
Raumordnung und Umwelt zuständige Behörde für die Festlegung der Trasse für den 
Interkonnektor COBRAcable in dem Reichs-Einpassungsplan. Beide Ministerien sind der 
Meinung, dass es wegen der besonderen Werte des Wattenmeeres wichtig ist, dass für 
den Reichs-Einpassungsplan das Verfahren der Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchlaufen wird. Dieses Verfahren beinhaltet (zusammenfassend), dass ein Plan-
Umweltverträglichkeitsbericht3 erarbeitet wird, in dem die (möglichen) Auswirkungen dieser 
Verbindung auf Natur, Umwelt, archäologische Werte und (andere) Nutzungsfunktionen 
der betroffenen Gebiete zum Zwecke der Abwägung bei der Entscheidungsfindung 
dargestellt werden. Dieser Umweltverträglichkeitsbericht bezieht sich auf die in Frage 
kommenden Trassenalternativen innerhalb der 12-Meilen-Zone (auch an Land); er ist also 
nicht auf die im Wattenmeer verlaufenden Trassenabschnitte beschränkt. 
 

Durch ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eine gewisse Unsicherheit 
bezüglich der im Erlass zur Umweltverträglichkeitsprüfung enthaltenen Schwellenwerte für 
die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung entstanden. Nach 
Aussage dieses Urteils sind diese Schwellenwerte zu wenig substantiiert und zu wenig auf 
spezifische Situationen zugeschnitten. Da für das Projekt COBRAcable aber das Verfahren 
der Umweltverträglichkeitsprüfung ohnehin durchlaufen wird, spielt diese Unsicherheit über 
die Reichweite der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung hier keine 
Rolle. 
 
Da die Trassenalternativen durch das Wattenmeer, das Ems-Dollart-Gebiet und die 
Nordseeküstenzone verlaufen, wird neben dem Umweltverträglichkeitsbericht auch eine 
Ergänzende Beurteilung erarbeitet, die den Zweck hat, mögliche Auswirkungen auf die 
natürlichen Merkmale der betroffenen Natura 2000-Gebiete festzustellen. Dabei handelt es 
sich insbesondere um die angrenzenden Teile des Wattenmeeres, des Ems-Dollart-
Gebietes und der Nordseeküstenzone. Soweit es sich um (geplante oder) ausgewiesene 
Natura 2000-Gebiete handelt, wird dabei eine Prüfung anhand der (vorgesehenen) 

                                                      
2 Nach Artikel 7.2 Absatz 1 Buchstabe a Umweltschutzgesetz i.V.m. Artikel 2 Absatz 1 des Erlasses über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Teil D 24.2 der Anlage zu diesem Erlass. Durch ein jüngst ergangenes 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist eine gewisse Unsicherheit bezüglich der im Erlass zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung enthaltenen Schwellenwerte für die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung entstanden. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Abschnitt 4.1.1. 
3 Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es einerseits das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP), bestehend aus Untersuchungen, dem Einspruchsverfahren, der Einholung von Empfehlungen usw., 
andererseits das Endprodukt, den Umweltverträglichkeitsbericht (niederländische Abkürzung: MER). 
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Instandhaltungsziele für diese Gebiete vorgenommen. Da für den Reichs-Einpassungsplan 
auch eine Ergänzende Beurteilung erforderlich ist, muss auch nach Artikel 7.2a des 
Umweltschutzgesetzes ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt werden. Die Ergänzende 
Beurteilung wird dem Umweltverträglichkeitsbericht als Anlage beigefügt. 
 
Der Minister für Wirtschaft ist Initiativnehmer und gemeinsam mit dem Minister für 
Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt zuständige Behörde für das Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung; er erlässt sodann auch den Reichs-Einpassungsplan u.a. 
auf der Basis der Ergebnisse des Umweltverträglichkeitsberichts und der Ergänzenden 
Beurteilung. Nach den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes ist der 
Umweltverträglichkeitsbericht durch den Antragsteller der beantragten Entscheidung 
(TenneT) zu erstellen. Das Verfahren besteht - kurz zusammengefasst - aus folgenden 
Phasen: 
1. Veröffentlichung der vorliegenden Bekanntmachung, mit dem Entwurf der Empfehlung 

zu Reichweite und Detailniveau des Umweltverträglichkeitsberichts. 
2. Möglichkeit zum diesbezüglichen Einspruch. 
3. Erlass der Empfehlung zu Reichweite und Detailniveau des 

Umweltverträglichkeitsberichts.  
4. Untersuchung und Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts, der Ergänzenden 

Beurteilung und des Entwurfs für den Reichs-Einpassungsplan. 
5. Veröffentlichung des Entwurfs für den Reichs-Einpassungsplan mit dem 

Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden Beurteilung. 
6. Einholen von Empfehlungen und Stellungnahmen hierzu. 
7. Erlass und Veröffentlichung des Reichs-Einpassungsplans.  
8. Möglichkeit der Klage gegen den Reichs-Einpassungsplan. 
9. Monitoring und Evaluierung der Umweltauswirkungen. 
 
Die globale Planung ist dabei folgende: 
·  Bekanntmachung der Initiative und der Empfehlung zu Reichweite und Detailniveau des 

Umweltverträglichkeitsberichts (2010). 
·  Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts und der Ergänzenden Beurteilung (2010 

bis 2011). 
·  Erstellung des Reichs-Einpassungsplans (2011 bis 2012). 

1.6 Einspruch und Empfehlung 

Die Veröffentlichung des vorliegenden Berichts ist somit der erste Schritt im Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Er hat den Zweck, die Interessenten über die Initiative, die 
möglichen Auswirkungen und das Verfahren zu informieren. Jedermann kann zu dieser 
Bekanntmachung Einspruch erheben und dabei angeben, welche Alternativen und 
Umweltauswirkungen nach seiner Meinung im Umweltverträglichkeitsbericht zu prüfen 
sind. Die gesetzlich vorgeschriebenen Berater (der Generalinspekteur für Raumordnung 
und der Direktor für Naturschutz im Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und 
Lebensmittelqualität) können eine Empfehlung zu Detailniveau und Reichweite des 
Umweltverträglichkeitsberichts aussprechen. Auch die Kommission für die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung wird um eine Empfehlung gebeten. Auf der Basis der 
eingegangenen Einsprüche und Empfehlungen sprechen die Ministerien für Wirtschaft und 
für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt eine Empfehlung zu Reichweite und zum 
Detailniveau des Umweltverträglichkeitsberichts aus. Diese Empfehlung wird bei der 
Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts und bei der Durchführung der dazu nötigen 
Untersuchungen zu Grunde gelegt. 
 
Sie können Ihren Einspruch unter Angabe des Betreffs „Einspruch zur öffentlichen 
Bekanntmachung Umweltverträglichkeitsprüfung COBRAcable“ an die Einspruchsstelle 
COBRAcable des Büros für Energieprojekte senden. Die Adresse, die Einspruchsfrist und 
weitere relevante Informationen finden Sie in der diesem Bericht beigefügten öffentlichen 
Bekanntmachung. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:  
www.senternovem.nl/bureau_energieprojecten/  

1.7 Reichs-Koordinierung der Folgeentscheidungen 

Die Folgeentscheidungen über den Interkonnektor COBRAcable werden von TenneT bei 
den jeweils zuständigen Behörden beantragt. Es handelt sich dabei insbesondere um 
Erlaubnisse und Befreiungen nach dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz 1998, dem 
Flora- und Faunagesetz und dem (künftigen) Gesetz über allgemeine Regelungen des 
Umgebungsrechts („Wabo“-Gesetz, sog. Umgebungsgenehmigung). Hierfür können der für 
den Reichs-Einpassungsplan erstellte Umweltverträglichkeitsbericht und die Ergänzende 
Beurteilung zu Grunde gelegt werden. 
 
Die Reichs-Koordinierungsregelung bestimmt, dass die genannten Ausführungs-
entscheidungen in bestimmten Fällen vom Ministerium für Wirtschaft koordiniert werden 
und dass das Verfahren für den Reichs-Einpassungsplan im Prinzip gleichzeitig mit dem 
Verfahren für die zu koordinierenden Erlaubnisse und Befreiungen (das sog. 
Ausführungsmodul) zu durchlaufen ist. 
 
Durch die Koordinierung werden die miteinander verbundenen Folgeentscheidungen 
gleichzeitig in das Verfahren eingebracht, und die dazu abgegebenen Stellungnahmen und 
erhobenen Einsprüche gleichzeitig bearbeitet. Erst nachdem die erforderlichen Verfahren 
durchlaufen und die Entscheidungen bestandskräftig sind, kann TenneT mit der Installation 
des Interkonnektors beginnen. Die Realisierung der neuen Verbindung wird voraussichtlich 
in den Jahren 2013 bis 2016 erfolgen. 
 
Bei Verfahren für Vorhaben der Elektrizitätsinfrastruktur, die auf der Basis der Reichs-
Koordinierungsregelung koordiniert werden, wird der hierfür vom Ministerium für Wirtschaft 
erstellte Leitfaden zur Reichs-Koordinierungsregelung befolgt. Dieser wird nachstehend in 
verkürzter Form wiedergegeben; weitere Erläuterungen und Details finden sich in dem 
Leitfaden selbst. 
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In Abschnitt 4 wird das Verhältnis zwischen dem Reichs-Einpassungsplan, der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der Koordinierung der Folgeentscheidungen noch 
genauer dargestellt. 

1.8 Lesehinweis 

Der vorliegende Abschnitt 1 enthält allgemeine Erläuterungen zu dem Projekt und den 
Verfahren. Die Ausgangspunkte für die neue Hochspannungsverbindung werden in 
Abschnitt 2 näher erläutert. Es handelt sich dabei auch um (netz-)technische und 
raumplanerische Ausgangspunkte. Ferner wird die Vorauswahl der realistisch in Betracht 
zu ziehenden Routenalternativen dargestellt. Abschnitt 3 geht in den Grundzügen auf die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Installation, des Betriebs und (langfristig) der 
Entfernung des Interkonnektors COBRAcable und auf deren Bewertung ein. Abschnitt 4 
beschreibt die Verfahren und gesetzlichen Rahmenbedingungen der im öffentlichen 
Verfahren zu treffenden Entscheidung über das Projekt COBRAcable. 
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2. Geplante Aktivität und Alternativen 

2.1 Geplante Aktivitäten 

2.1.1 Der Interkonnektor 
Die niederländischen und dänischen „Transmission System Operators“, also TenneT TSO 
B.V. und Energinet.DK, verfolgen den Plan, eine bipolare Gleichstromverbindung von 700 
bis 1.000 MW inklusive Konverterstationen zu errichten und zu betreiben. Der 
Netzanschluss erfolgt an die vorhandene 380 kV-Station in Eemshaven (Groningen) und in 
Endrup (Dänemark). Die Möglichkeit eines (direkten) Anschlusses von Offshore-Windparks 
an die Verbindung ist ein Teil des Vorhabens. Die wirtschaftliche Lebensdauer der 
Verbindung beträgt voraussichtlich ca. 40 Jahre. Die technische Lebensdauer ist länger 
und beträgt möglicherweise ca. 50 Jahre. 
 
Die Verbindung hat eine Länge von ca. 300 Kilometern und wird mit Gleichstrom (300 bis 
500 kV DC) betrieben. Die Entscheidung für Gleichstrom ist gefallen, da bei Wechselstrom 
bei Kabellängen ab ca. 60 km infolge des Erzeugens von Blindleistung in abgeschirmten 
Leitern zu viel Transportverluste auftreten. Da die nationalen Netze aber mit Wechselstrom 
betrieben werden, werden in der Nähe der Netzanschlüsse an Land Konverterstationen 
notwendig. In diesen Konverterstationen findet die Umformung von Gleich- in 
Wechselstrom und umgekehrt statt. 
 
In der Vergangenheit wurden Gleichstromverbindungen monopolar errichtet, wobei der 
sog. Retourstrom über Elektroden durch den Erdboden lief. Der Vorteil dabei war, dass nur 
ein einziges (spannungführendes) Kabel nötig war, um den elektrischen Strom zu leiten. 
Der Nachteil war, dass an den Elektroden eine Zersetzung des Seewassers und der darin 
gelösten Stoffe auftritt, was zu unerwünschten Umweltauswirkungen führen konnte. Ein 
weiterer Nachteil war, dass sog. Irrströme durch den Boden auftraten, wobei andere 
Leitungen und Kabel unbeabsichtigt als (Präferenz-) Leiter wirken konnten. Ein dritter 
Nachteil bestand darin, dass die Magnetfelder rund um ein einfaches Kabel nicht durch 
den Retourstrom kompensiert werden. 
 
Um die genannten Nachteile auszugleichen, werden moderne Gleichstromverbindungen 
mit zwei Leitern ausgeführt; dabei findet kein Transport durch den Erdboden statt. Bei den 
heutigen hohen Transportleistungen ist es voraussichtlich notwendig, dass beide Kabel 
spannungführend sind. Eine solche Verbindung wird „bipolar“ genannt. Dabei werden 
mithin zwei getrennte stromführende Leiter (Kabel) zwischen Eemshaven und Endrup 
installiert. Diese zwei Kabel liegen normalerweise aus installations- und wärmetechnischen 
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Gründen voneinander getrennt, können aber - wenn dies zweckmäßig erscheint - auch 
gebündelt werden, um das entstehende Magnetfeld zu begrenzen (die Kabel haben 
nämlich gegeneinander ausgerichtete Magnetfelder, die sich zum größten Teil gegenseitig 
aufheben können). Konkret bedeutet das, dass entweder zwei lose Kabel mit etwas 
Abstand voneinander im Meeresboden verlegt sind, oder aber ein Bündel aus zwei Kabeln. 
 
Der niederländische Anschluss von COBRAcable ist aus mehreren Gründen in Eemshaven 
vorgesehen. Eemshaven verfügt über gute räumliche Möglichkeiten für den Anschluss an 
das nationale 380 kV-Netz. Es steht genügend Platz sowohl für den Anschluss als auch für 
die Konverterstation zur Verfügung. Durch die bereits geplante Erweiterung der 
Transportkapazität zwischen Eemshaven und dem Rest des nationalen 380 kV-Netzes 
(Projekt Nord-West 380 kV) wird auch die elektrische Anschlusskapazität ausreichend 
sein. Es gibt im Norden der Niederlande keine alternativen guten Anschlussmöglichkeiten. 
 
Die Länge der Trasse durch die Nordsee ist ebenfalls eine wichtige Erwägung bei der 
Entscheidung für den Anschlusspunkt Eemshaven: Die Trassen durch die Nordsee nach 
Dänemark sind von Eemshaven aus am kürzesten. Aus diesem Grund werden im 
Umweltverträglichkeitsbericht keine alternativen Anschlusspunkte an das niederländische 
380 kV-Koppelnetz untersucht. Die (viel) höheren Investitionskosten der notwendigerweise 
längeren Kabelverbindung über See und die ergänzenden Einrichtungen für Anschluss und 
Transport über Land sind prohibitiv. Zu einem früheren Zeitpunkt (Ende der 90-er Jahre) 
waren dieselben Erwägungen auch der maßgebliche Grund dafür, das (ebenfalls in 
nördlicher Richtung verlaufende) NorNed-Kabel in Eemshaven an das nationale 380 kV-
Netz anzuschließen. 

2.1.2 Anschluss von Offshore-Windparks 

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen der europäischen Energiepolitik und der 
Technologie berücksichtigt COBRAcable auch die Möglichkeit eines (direkten) 
Anschlusses von Offshore-Windparks an den Interkonnektor. Dann müssten diese 
Windparks keine eigene Verbindung bis an die Küste mehr installieren. Dadurch könnten 
die Offshore-Standorte in den dänischen, deutschen und niederländischen Sektoren der 
Kontinentalplatte (in der exklusiven Wirtschaftszone4) noch effektiver genutzt werden. 

Es gibt noch keine Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten. Es sind noch mehrere 
technische Entwicklungen erforderlich, bevor die Entscheidung getroffen werden kann, ob 
der direkte Anschluss von Windparks an den COBRAcable-Interkonnektor auf technisch 
und wirtschaftlich vertretbare Weise möglich ist. COBRAcable möchte die Möglichkeit dazu 
aber bereits in den Reichs-Einpassungsplan und ihre Genehmigungsanträge mit 
aufnehmen. COBRAcable stimuliert damit die technologische Entwicklung für einen 
derartigen direkten Anschluss. 

                                                      
4 Die exklusive Wirtschaftszone der betroffenen Staaten außerhalb der 12-Meilen-Zone. 
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Die Installation eines Interkonnektors zwischen den Niederlanden und Dänemark mit der 
Möglichkeit eines direkten Anschlusses von Offshore-Windparks wird von der EU-
Kommission als innovatives Infrastrukturprojekt eingestuft. Auf dieser Grundlage wird eine 
Subvention aus dem sog. Recovery-Fonds bewilligt.  

In der Vorbereitungsphase des Projekts COBRAcable wird die Realisierbarkeit eines 
Anschlusses für Offshore-Windparks untersucht. Die dafür erforderlichen Einrichtungen 
und deren Auswirkungen werden - soweit zutreffend - im Umweltverträglichkeitsbericht und 
in der Ergänzenden Beurteilung dargestellt. Aber auch, wenn sich wider Erwarten 
herausstellen sollte, dass diese Option (technisch, finanziell oder aus anderen Gründen) 
für COBRAcable nicht umsetzbar ist, bleibt eine direkte Verbindung zwischen Dänemark 
und den Niederlanden eine sinnvolle Erweiterung der Transportkapazitäten zwischen 
beiden Staaten. Die Möglichkeit eines direkten Anschlusses von Windparks ist also keine 
notwendige Voraussetzung für den Fortgang dieses Projekts. 

2.2 Alternativen 

2.2.1 Reichweite 
Im Umweltverträglichkeitsbericht werden die objektiv in Betracht kommenden Alternativen 
dargestellt und bewertet, und zwar für 
1. die Trasse in den Niederlanden, an Land und innerhalb der 12-Meilen-Zone, 
2. die Transporttechnik und den Kabeltyp, 
3. die Installationsverfahren an Land und auf See. 
 
Diese Aspekte bestimmen hauptsächlich die Auswirkungen auf die Umgebung und werden 
nachstehend hinsichtlich ihrer wichtigsten Aspekte kurz dargestellt. Die übrigen Aspekte, 
z.B. der Anschlusspunkt, der Konverterstandort, die Transportkapazität und die 
Transportspannung sind entweder nicht genügend bedeutsam für die Auswirkungen 
und/oder sie sind so wesentlich für die Realisierbarkeit des Projekts, dass sie als bereits 
feststehend anzusehen sind. 
 
Im Umweltverträglichkeitsbericht werden die bestehende Situation und die voraussichtliche 
autonome Entwicklung dargestellt, einschließlich der Probleme, die voraussichtlich für die 
Transportkapazität zwischen den Niederlanden und Dänemark entstehen werden, und 
einschließlich der Folgen für die Entwicklung des europäischen Elektrizitätsmarktes, die 
Belieferungssicherheit, die Preisbildung und die Anschlussfähigkeit von Windparks. Die 
bestehende Situation und die autonome Entwicklung dienen auf diese Weise als Referenz 
für die Beurteilung der Umweltauswirkungen, der Kosten und des Nutzens der genannten 
Alternativen für den COBRAcable-Interkonnektor. 
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2.2.2 Trassenalternativen 
Das Wattenmeer, das Ems-Dollart-Gebiet und die Nordseeküstenzone sind Teile von 
Natura 2000-Gebieten. Die natürlichen Merkmale dieser Gebiete sind auf Grund der 
europäischen Vogelschutz- und Habitatrichtlinie und auf nationaler Ebene durch das 
Naturschutzgesetz 1998 geschützt. Bei diesen Gebieten bestehen (große) Unterschiede 
hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit. Daher werden im Umweltverträglichkeitsbericht die 
objektiv in Betracht kommenden Trassen auf See innerhalb der 12-Meilen-Zone untersucht 
und bewertet. 
 
Grundsätzlich wird eine möglichst kurze Verbindung angestrebt, einerseits weil damit 
Kosten und Energieverluste begrenzt werden, andererseits weil mit kürzeren Routen bei 
gleichen Umgebungsfaktoren im Prinzip auch weniger Auswirkungen verbunden sind als 
mit längeren Routen. Neben der Begrenzung von Kosten, Verlusten und Auswirkungen 
gelten für die Planung der Trasse noch einige weitere Trassierungs-Ausgangspunkte: 
·  Technische Durchführbarkeit und Risiken einer Trasse, z.B. das Umgehen von großen 

Wracks, Schuttabladestellen und instabilen Bodenverhältnissen. 
·  Wo es möglich und sinnvoll ist, Bündelung mit anderen Infrastruktureinrichtungen, um 

den Raumverbrauch auf See zu begrenzen und (unnötige) künftige Beschränkungen zu 
vermeiden. 

·  Schonung von sensiblen Gebieten. 
·  Begrenzen von Behinderungen für andere Nutzer der Gebiete (Schifffahrt, Fischerei, 

Landwirtschaft, Erholung u. Ä.). 
 
Das Suchgebiet, in dem die Trasse durch das Wattenmeer und das Ems-Dollart-Gebiet 
festzulegen ist, verläuft von Schiermonnikoog bis zu der deutschen Nordseeinsel Juist. 
Dieses Gebiet ist ca. 50 Kilometer breit. Ein größeres Suchgebiet würde nicht zu anderen 
realistischen Trassenalternativen führen, da der Umweg und damit die erforderlichen 
zusätzlichen Investitionen dann zu groß würden. Innerhalb des Suchgebietes wurde nach 
globalen Routen gesucht, die voneinander hinreichend unterscheidbar sind. Diese Routen 
sind das Ergebnis einer ersten ökologischen, technischen und planerischen Abwägung5. 
Diese hat zu neun Hauptmöglichkeiten geführt (vgl. die indikative Darstellung in Abbildung 
2): Drei westliche (W-)Trassen, drei Mittel- (M-)Trassen und drei östliche (E-)Trassen (vgl. 
die indikative Darstellung in Abbildung 2). 
 
Die mittleren drei (M-)Trassen verlaufen über die Emsmündung (zwischen Rottumeroog 
und Borkum) in die Nordsee, während die drei W-Trassen im Westen und die drei E-
Trassen im Osten davon verlaufen. In Anlage 1 wird erläutert, warum die drei grün 
markierten Trassen, also M1, M3 und W2 im Umweltverträglichkeitsbericht genauer 
untersucht werden und warum die übrigen (roten) Trassen nicht genauer geprüft werden. 

                                                      
5 COBRAcable, Technical Cable Route Assessment, Svasek Hydraulics, Oktober 2009. 
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Die grünen Trassen werden im Umweltverträglichkeitsbericht auf weitere Details geprüft 
und auf der Basis von Kosten, Risiken und Auswirkungen miteinander verglichen. 
 
Für die am ehesten in Betracht kommende Trasse (die sog. Vorrangalternative) wird 
zeitgleich eine Ergänzende Beurteilung erarbeitet, die dem Umweltverträglichkeitsbericht 
als Anlage beigefügt wird. Ein Ausgangspunkt hierfür ist, dass die Benutzung dieser 
Vorrangtrasse nicht zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Merkmale der betroffenen 
Natura 2000-Gebiete führen darf. Falls das anders sein sollte, wird - soweit möglich - auf 
eine Trasse ausgewichen, die diesem Ausgangspunkt gerecht wird. 
 
Auf der Basis der Ergebnisse im Umweltverträglichkeitsbericht und in der Ergänzenden 
Beurteilung wird im Reichs-Einpassungsplan über die räumliche Einpassung entschieden 
und es werden Rahmenbedingungen für die Planung, die Installation, den Unterhalt und 
die Nutzung der Verbindung festgesetzt, soweit das notwendig ist, um ihre Auswirkungen 
zu begrenzen. 
 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Trasse ist noch von Bedeutung, dass auf 
deutscher Seite die Regierungsvertretung Niedersachsen an der Vorbereitung eines 
Raumordnungsplans für einen Korridor von fünf Kabeltrassen für den Anschluss von 
deutschen Windparks arbeitet. Die geplante Route dieses Korridors fällt teilweise mit einer 
der für den COBRAcable-Interkonnektor zu untersuchenden Mitteltrassen (M3) zusammen. 
Eine Voruntersuchung hat ergeben, dass dort Platz für maximal fünf Kabeltrassen 
vorhanden ist. Die Regierungsvertretung hat vor, kurzfristig einen Entwurf für einen 
Raumordnungsplan zu veröffentlichen, in dem der Platz für diese Trassen reserviert wird. 
Das bedeutet, dass von deutscher Seite möglicherweise keine Mitwirkung bei einer 
Trassenführung des COBRAcable-Interkonnektors in diesem Gebiet zu erwarten ist. 
Darüber wird mit den deutschen Behörden gesprochen. Bei der Erstellung des 
Umweltverträglichkeitsberichts und der Ergänzenden Beurteilung und bei der Entscheidung 
über den COBRAcable-Interkonnektor wird den weiteren Entwicklungen auf deutscher 
Seite Rechnung getragen (vgl. auch die Erläuterungen zu den M-Trassen in Anlage 1). 

2.2.3 Alternative Transporttechniken 
Die Konvektoren bestehender Interkonnektoren bedienen sich der sog. LCC6-Technik. Bei 
dieser Konvektorart muss beim Wechsel der Transportrichtung die Polarität der Kabel 
vertauscht werden (d.h. „plus” und „minus” Kabel müssen wechseln). Für 
Transportleitungen dieser Bauart sind daher nur die sog. MI7-Kabel als geeignet 
anzusehen8. Eine Entscheidung für die LCC-Technik bedeutet daher, dass (voraussichtlich 

                                                      
6 ”Line Commutated Convertor”. 
7 ”Mass Impregnated”. 
8 Das für die NorNed-Verbindung verwendete “Flat Type”(FT-) Kabel ist dafür ebenfalls geeignet, muss aber als 
einmalige Entwicklung betrachtet werden und kommt für COBRAcable nicht in Betracht. 
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preisgünstigere) XLPE9-Kabel nicht eingesetzt werden können, während das bei der 
VSC10-Technik sehr wohl möglich ist. Außerdem ist es (elektrotechnisch gesehen) nicht 
einfach, Windparks an einen Abzweig eines Interkonnektors anzuschließen. 
 
Es befindet sich aber eine neue Konvektortechnik in der Entwicklung, die sog. VSC-
Technik. Diese Konverter sind (im Gegensatz zu LCC) noch keine erprobte Technik, haben 
aber den Vorteil, dass es zum Wechsel der Transportrichtung keiner Vertauschung der 
Polarität der Kabel bedarf, weshalb für die Verbindung auch die (preisgünstigeren) Cross-
linked Polyethylen-Kabel (XLPE-Kabel) eingesetzt werden können, und die Konverter 
zugleich kompakter ausfallen. Außerdem werden mit dieser Technik sog. Multi-Terminal-
Lösungen möglich und können Windparks an einen Abzweig eines Interkonnektors 
angeschlossen werden. 
 

 

Abbildung 2: Suchgebiet mit indikativen Trassen. 

 
Es befindet sich aber eine neue Konvektortechnik in der Entwicklung, die sog. VSC-
Technik. Diese Konverter sind (im Gegensatz zu LCC) noch keine erprobte Technik, haben 

                                                      
9 Cross-linked polyethylene. 
10 "Voltage Source Convertor”. 
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aber den Vorteil, dass es zum Wechsel der Transportrichtung keiner Vertauschung der 
Polarität der Kabel bedarf, weshalb für die Verbindung auch die (preisgünstigeren) Cross-
linked Polyethylen-Kabel (XLPE-Kabel) eingesetzt werden können, und die Konverter 
zugleich kompakter ausfallen. Außerdem werden mit dieser Technik sog. Multi-Terminal-
Lösungen möglich und können Windparks an einen Abzweig eines Interkonnektors 
angeschlossen werden. 
 
Auch wenn es sich noch nicht um eine erprobte Technik handelt, gibt COBRAcable derzeit 
Konvertern des VSC-Typs in Kombination mit dem XLPE-Kabel den Vorrang. Diese 
Möglichkeiten werden daher auf ihre Realisierbarkeit untersucht und - soweit sie für die 
Auswirkungen relevant sind - im Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden 
Beurteilung berücksichtigt. 
 
Es bestehen voraussichtlich fast keine umwelttechnischen Unterschiede zwischen den 
beiden Konvertertechnologien und den einzusetzenden Kabeltypen, weshalb diese 
Unterschiede keine wesentliche Rolle für den Umweltverträglichkeitsbericht und die 
Folgeentscheidungen spielen werden. Um alle Möglichkeiten offen zu halten und auch in 
diesem Punkt vollständig transparent zu sein, werden die Übereinstimmungen und die 
Unterschiede zwischen LCC- und VSC-Konvertern und zwischen MI- und XLPE-Kabeln 
aber im Umweltverträglichkeitsbericht und (soweit sie in diesem Rahmen relevant sind) in 
der Ergänzenden Beurteilung beschrieben. 

2.2.4 Alternative Installationsmethoden 
Das Kabel wird in einer (bleibenden) Tiefe verlegt, die von einem bis ca. drei Meter unter 
dem Meeresboden variiert, in Abhängigkeit von dem betreffenden Gebiet und der Situation. 
Auf diese Weise werden Schäden am Kabel und Behinderungen für die Umgebung 
vermieden. Die einzusetzende(n) Verlegetechnik(en) kann/können Einfluss auf Art und 
Umfang der Umweltauswirkungen haben. 
 
Es stehen verschiedene Verlegetechniken zur Verfügung, z.B. Baggern, Einpressen oder 
Pflügen. Jede dieser Methoden hat ihren eigenen Anwendungsbereich und führt zu Vor- 
und Nachteilen. Für das Baggern ist z.B. die Bodenzusammensetzung relativ unwichtig, 
aber es kann größere Wassertrübungen zur Folge haben. Das Einbringen des Kabels in 
den Boden mit einer Hochdrucklanze oder einem Pflug berührt den Boden kaum und geht 
relativ schnell, kann aber bei kleineren Objekten im Meeresboden wie z.B. Steinen leicht 
festlaufen.  
 
Die verfügbaren Verlegetechniken sind ferner zu unterteilen in das Pre-Lay-Trenching, das 
Direct-Trenching und das Post-Lay-Trenching. Beim Pre-Lay-Trenching wird der Boden 
erst ausgehoben, wonach das Kabel abgerollt und auf den Boden gelegt wird. Sodann wird 
das Kabel wieder bedeckt, sei es durch Rückverlagerung des freigewordenen 
Bodenmaterials oder durch die natürliche Sedimentation. Beim Direct-Trenching wird das 
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Kabel abgerollt und auf den Boden gelegt und direkt oder kurz danach mit einer 
Hochdrucklanze oder einem Pflug in die richtige Tiefe verbracht. Beim Post-Lay-Trenching 
wird das Kabel erst auf den Boden gelegt und später (in einem getrennten Arbeitsgang) mit 
einer Hochdrucklanze oder einem Pflug eingegraben. 
 
Es sind auch Kombinationen der vorgenannten Techniken möglich, z.B. erst ein Pre-Lay-
Trenching (einen Graben ausheben), gefolgt von einem Direct- oder Post-Lay-Trenching 
(auf dem Boden des vorher ausgehobenen Grabens). Die Auswahl hängt vornehmlich von 
den lokalen (Boden-)Umständen ab. Inzwischen sind (aus anderen Projekten wie z.B. 
NorNed und BritNed) viele Fakten über die Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Verlegetechniken bekannt. Im Umweltverträglichkeitsbericht werden für 
jede Trasse die in Frage kommenden Verlegetechniken dargestellt. 
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3. Umweltauswirkungen 

Im Umweltverträglichkeitsbericht werden die Umweltauswirkungen der Installation, des 
Betriebs und (langfristig) des Rückbaus des COBRAcable-Interkonnektors und die objektiv 
in Betracht kommenden Alternativen hierzu beschrieben. Dadurch können diese 
Auswirkungen bei der Entscheidungsfindung eine vollwertige Rolle spielen. Es muss 
untersucht werden, ob die Auswirkungen - ggf. auch in Kombination mit Auswirkungen 
anderer Aktivitäten - akzeptabel sind und ob Ausgleichsmaßnahmen erforderlich und 
möglich sind. Die Alternativen werden sodann auf der Basis ihrer Auswirkungen und ihrer 
Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen. 

3.1 Umweltauswirkungen 

Auf Grund der Untersuchungen für und der Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten von 
TenneT (dem NorNed-  und dem BritNed-Interkonnektor) lassen sich die zu erwartenden 
möglichen Auswirkungen des COBRAcable-Interkonnektors in der Hauptsache wie folgt 
zusammenfassen. 
 
Mögliche Auswirkungen der Installation, Wartung, Re paratur und Entfernung  
Die möglichen Auswirkungen infolge der Installation, Wartung, Reparatur und (langfristig) 
Entfernung eines Interkonnektors sind räumlich und vom Umfang her beschränkt und 
bestehen meist nur vorübergehend. Dabei kann es sich um Folgendes handeln: 
1. Störung ruhender oder Futter suchender Vögel (insbesondere Eiderenten) und 

Säugetiere (insbesondere Seehunde) auf See auf den trockenfallenden Flächen durch 
Anwesenheit, Licht- und Lärmeinwirkungen (über und unter Wasser) von 
Installationsmaterial (z.B. Baggerschiffe, Kabelverlegerschiffe, Schlepper) und 
nautischen Dienstleistern (Schlepper, Transportdienste) auf See. 

2. Störung brütender bzw. säugender, ruhender oder Futter suchender Vögel und kleiner 
Säugetiere an Land durch Anwesenheit, Licht- und Lärmeinwirkungen und Vibrationen 
von Installationsmaterial an Land (für den Bodenaushub, Fundament- und 
Bauarbeiten). 

3. Trübung des Seewassers durch Baggerarbeiten und die Verbreitung von Baggergut in 
der See. 

4. Verlust von primärer Produktion als Folge der Trübung des Seewassers. 
5. Folgewirkungen der vorgenannten Auswirkungen auf Umwelt und Natur, u.a. auf die 

Instandhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete, die in den betreffenden 
Ausweisungsbeschlüssen festgelegt sind.  

6. Landschaftliche Auswirkungen durch das Vorhandensein von Installationsmaterial, 
insbesondere auf See. 
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7. Hindernisse, Gefahren und Einschränkungen für andere Aktivitäten in den betroffenen 
Gebieten, u.a. für die Schifffahrt und anderen Verkehr, Landwirtschaft und Fischerei, 
Öl- und Gasgewinnung, Kabel und Leitungen, (Meer-)Sand- und Kiesgewinnung, 
Verbreitungsstandorte, militärische Aktivitäten und (Tages-)Tourismus. 

8. Verlust archäologischer Werte durch Bodenaushub. 
 
Auch wenn die Installationsaktivitäten in einem großen Gebiet stattfinden, ändern diese 
Aktivitäten ihren jeweiligen Standort entlang der Trasse, sodass ihre Einflüsse überall 
zeitlich und räumlich begrenzt sind. Nur der eventuelle Verlust archäologischer Werte kann 
dauerhaft sein, soweit diese Werte nicht verschont, umgesetzt oder konserviert werden 
können. 
 
Auswirkungen des Vorhandenseins und des Elektrizitä tstransports 
Die möglichen Auswirkungen des Vorhandenseins und der Nutzung eines Interkonnektors 
sind sehr begrenzt bis vernachlässigbar und zum überwiegenden Teil auch räumlich 
begrenzt. Es kann sich dabei um Folgendes handeln: 
1. Landschaftliche Auswirkungen infolge des Vorhandenseins der Konverterstation. 
2. Raumverbrauch / (künftige) Beschränkung der Raumnutzung durch Dritte 

(Schutzstreifen des Kabels, Konverterstation). 
3. Erwärmung des Bodens an Land und in der See infolge der Stromstärke bzw. von 

Wärmeverlusten in den Kabeln. 
4. Magnetische Restfelder infolge der Stromstärke in den Kabeln. 
5. Induktion von elektrischen Feldern im Seewasser infolge der Einwirkung der 

magnetischen Restfeldstärke auf Salzionen. 
6. Kurzzeitige Leck- oder Kurzschlussströme bei Störungen, Kabelfehlern oder -

beschädigungen. 
7. Kompassdeviation infolge magnetischer (Rest-)Felder. 
8. Folgewirkungen der vorgenannten Auswirkungen auf Umwelt und Natur (u.a. auf die 

Instandhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten) und auf andere Gebiets- bzw. 
Gebietsnutzungsfunktionen. 

9. Veränderungen bei Produktion, Transport und Nutzung von Elektrizität durch eine 
Verschiebung von Angebot und Nachfrage, auch infolge von Preisentwicklungen und 
geänderter Wettbewerbsverhältnisse. 

10. Veränderungen der Nachhaltigkeit der Elektrizitätsproduktion (Auswirkungen auf die 
Nutzung von (fossilen) Brennstoffen und Treibhauseffekt). 

11. Veränderungen bei den Emissionen in die Luft infolge der Veränderungen bei 
Produktion, Transport und Nutzung von Elektrizität. 

 
Die begrenzten Auswirkungen des Vorhandenseins und des Elektrizitätstransports sind 
dauerhaft und beschränken sich zum überwiegenden Teil auf die direkte Umgebung der 
Trasse. Nur die drei letztgenannten Auswirkungen haben einen großräumigen Charakter, 
ihre lokalen Auswirkungen sind vernachlässigbar. 
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Bei der Entwicklung der Trasse, der Planung, der Installation und dem Betrieb des 
COBRAcable-Interkonnektors werden andere Interessen so weit wie objektiv möglich 
berücksichtigt, und es werden die objektiv nötigen und möglichen Maßnahmen getroffen, 
um nachteilige Auswirkungen auf die Umgebung zu vermeiden oder zu begrenzen. Ferner 
kann der Interkonnektor selbst auch durch die Folgen von Aktivitäten in seiner Umgebung 
getroffen werden, z.B. bei Beschädigungen durch die Schleppnetzfischerei, durch 
Schiffsanker, Bodenaushub- und Mäharbeiten. Dagegen müssen ebenfalls Vorkehrungen 
getroffen werden. 
 

3.1.1 Wirkungsgebiet 
Aus den Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten, z.B. den NorNed- und BritNed-
Interkonnektoren, ist bekannt, dass die vorgenannten Einflüsse und Auswirkungen von 
Interkonnektoren begrenzt bis vernachlässigbar sind und dass auch das Unfallrisiko 
vernachlässigbar ist, auch wegen der sachgerechten Maßnahmen, die dagegen getroffen 
werden (Abdeckung der Kabel mit Boden, Erdleck-Detektor in den Konverterstationen, 
Temperaturdetektoren in den Kabeln u. Ä.). Nichtsdestotrotz werden auch für COBRAcable 
die möglichen Auswirkungen und Risiken und die sinnvollen Maßnahmen in einem 
Umweltverträglichkeitsbericht und einer Ergänzenden Beurteilung untersucht und bewertet. 
 
Das für Auswirkungen des COBRAcable-Interkonnektors relevante räumliche Gebiet wird 
erst im Umweltverträglichkeitsbericht und in der Ergänzenden Beurteilung definitiv 
festgelegt. Nach den Kenntnissen und Erfahrungen, die bei vergleichbaren Projekten, z.B. 
den NorNed- und BritNed-Interkonnektoren gewonnen wurden, und nach den in Abschnitt 
2 und Anlage 1 ausgewählten Trassenalternativen erstreckt sich das voraussichtliche 
Wirkungsgebiet vom Netzanschluss in Eemshaven bis zur südlichen Grenze der 
Exklusiven Wirtschaftszone (EWZ) auf See, unter Einschluss des Gebietes im Norden des 
Ems-Dollart-Vertragsgebietes (auf das sowohl Deutschland als auch die Niederlande 
territoriale Ansprüche erheben, seit die Territorialgrenzen von der 3-Meilen- auf die 12-
Meilen-Zone ausgedehnt wurden).  
 
Die Trassenalternativen und möglichen Auswirkungen der Aktivitäten, über die in den 
Niederlanden entschieden wird, erstrecken sich bis in das Ems-Dollart-Vertragsgebiet, 
dessen nördliche Grenze mit der 3-Meilen-Grenze zusammenfällt (= die territoriale Grenze 
im Zeitpunkt des Abschlusses des Ems-Dollart-Vertrages, vgl. auch Abschnitt 4.2). Im 
Umweltverträglichkeitsbericht werden daher auch die Trassenalternativen und 
Auswirkungen in diesem Vertragsgebiet beschrieben. Es kann nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden, dass die am meisten östlich liegenden Trassenalternativen 
geringe Auswirkungen auf das deutsche Wattenmeer haben können. Auch diese 
Auswirkungen werden im Umweltverträglichkeitsbericht und (falls die Wahl auf eine der 
östlichen Trassenalternativen fällt) in der Ergänzenden Beurteilung dargestellt. 
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3.1.2 Ergänzende Beurteilung 
In der Ergänzenden Beurteilung ist insbesondere zu untersuchen, ob signifikante 
Auswirkungen auf die natürlichen Merkmale der Natura 2000-Gebiete im Wattenmeer, im 
Ems-Dollart oder in der Nordseeküstenzone entstehen können, wobei die 
Instandhaltungszielsetzungen für diese Gebiete und eine eventuelle Wirkungskumulation 
durch die Auswirkungen anderer Aktivitäten zu berücksichtigen sind. Auf Grund früherer 
Untersuchungen für vergleichbare Projekte besteht die Erwartung, dass die Auswirkungen 
des COBRAcable-Interkonnektors auf die natürlichen Merkmale der Natura 2000-Gebiete 
im Wattenmeer auch im Falle einer Kumulation mit den Wirkungen anderer Aktivitäten 
vernachlässigbar, in jedem Fall aber nicht signifikant sein werden. 
 
Sollte sich aber wider Erwarten aus der Ergänzenden Beurteilung ergeben, dass 
signifikante Auswirkungen doch gegeben oder nicht auszuschließen sind, ist vor der 
Entscheidung über COBRAcable nach dem Naturschutzgesetz der sog. ADC-Test zu 
durchlaufen. Dieser Test beinhaltet, dass zunächst zu prüfen ist, ob keine Alternativen oder 
Maßnahmen (A) möglich sind, mit denen keine oder weniger signifikante Auswirkungen auf 
die Natura 2000-Gebiete entstehen können. Wenn solche Alternativen oder Maßnahmen 
nicht vorhanden sind, ist festzustellen, ob es zwingende Gründe von hohem öffentlichen 
Interesse (D) gibt, die zu einer Realisierung des Interkonnektors nötigen. Die Abwägung 
hierzu hängt auch von der Frage ab, ob signifikante Auswirkungen auf prioritäre Habitate 
oder Arten gegeben sind. In diesem Fall ist für das Urteil über und die Abwägung der 
zwingenden Gründe zunächst eine Empfehlung der EU-Kommission notwendig. Wird 
festgestellt, dass bessere Alternativen nicht vorhanden sind und es sich um zwingende 
Gründe handelt, müssen die möglichen signifikanten Auswirkungen rechtzeitig kompensiert 
(C) werden. 

3.2 Wirtschaftliche Aspekte 

Rentabilität und Bewirtschaftungsrisiken sind wichtige Kriterien bei der Entscheidung über 
die Installation des COBRAcable-Interkonnektors. Die wirtschaftliche Realisierbarkeit hängt 
mit den Investitions- und Bewirtschaftungskosten und den Risiken zusammen, wozu auch 
die voraussichtlichen Elektrizitätspreise in Dänemark und den Niederlanden gehören. Der 
Preisunterschied zwischen beiden Märkten entscheidet über die Höhe der sog. 
Engpasserträge während des Betriebs.  
 
Der Überschuss an Windenergie und der Unterschied zwischen Nachfrage und Angebot 
entscheiden über den Bedarf an Transportkapazitäten zwischen Dänemark und den 
Niederlanden. Auf nationaler Ebene spielen in jedem der beteiligten Staaten auch 
sozialökonomische Aspekte eine Rolle. Dafür sind die Preiseffekte für Verbraucher und 
Produzenten und die Entwicklung und Abnahme von Windenergie von Bedeutung. Die 
wirtschaftlichen Aspekte fließen ebenso wie die Umweltauswirkungen in die Bewertung der 
einzelnen Alternativen und ihre Abwägung ein. 
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3.3 Bewertungsrahmen 

Im Umweltverträglichkeitsbericht wird auf der Basis der Gesetzesnormen, politischen 
Vorgaben und wirtschaftlichen Kriterien ein Bewertungsrahmen entwickelt, auf dessen 
Grundlage die am ehesten in Betracht kommenden Alternativen für die Planung, 
Installation, den Betrieb und die Entfernung des Kabels bewertet und miteinander 
verglichen werden. Wichtige Kriterien sind die möglichen Auswirkungen auf die natürlichen 
Merkmale von Natura 2000-Gebieten, die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts und 
die Anschlussfähigkeit von Windparks auf See (Nachhaltigkeit). Ausgangspunkte hierfür 
sind das Fehlen signifikanter Auswirkungen auf die geschützte Natur, die angemessene 
(weitere) Begrenzung der (möglichen) Auswirkungen auf die Umgebung und eine 
wirtschaftlich rentable Betriebsführung.  
 
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen möchte COBRAcable einen Beitrag zur Erhöhung 
der Transportkapazität leisten, und somit auch zum Entwicklungspotential von Offshore-
Windparks und zur Verbesserung der Marktfunktion und der Belieferungssicherheit. 

3.4 Wissenslücken, Monitoring und Evaluierung 

Im Umweltverträglichkeitsbericht ist auch zu untersuchen, welche Wissenslücken bestehen 
und welche Bedeutung sie für die Entscheidungsfindung haben. Bei Wissenslücken, die 
von wesentlicher Bedeutung sind, wird ein Monitoringprogramm erstellt, mit dem ermittelt 
werden kann, ob die gemessenen Auswirkungen mit den vorhergesagten Auswirkungen 
übereinstimmen und ob andere oder ergänzende Maßnahmen notwendig sind, um die 
Auswirkungen zu begrenzen. Diese Informationen können auch dazu genutzt werden, um 
die getroffene Entscheidung während der Aktivitäten oder nach deren Beendigung zu 
evaluieren. 
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4. Gesetze, weitere Vorgaben und Verfahren 

Die Ausgangspunkte und Rahmenbedingungen für die Entscheidungsfindung über eine 
neue Hochspannungsleitung in einem öffentlichen Verfahren ergeben sich aus Verträgen, 
internationalen Vereinbarungen, der Gesetzgebung und den weiteren Vorgaben auf dem 
Gebiet der Energie, der Raumordnung, des Umwelt- und Naturschutzes und der 
Archäologie. Nachstehend sind die wichtigsten Rahmenbedingungen für die im öffentlichen 
Verfahren zu treffende Entscheidung über COBRAcable kurz zusammengefasst. Hierauf 
wird im Umweltverträglichkeitsbericht näher einzugehen sein. 

4.1 Internationale Gesetzgebung und Vorgaben 

4.1.1 Europäische Gesetzgebung 
Auf europäischer Ebene sind für die Entscheidungsfindung über COBRAcable 
insbesondere folgende Richtlinien möglicherweise von Bedeutung: 
·  Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung (2001/42/EG und 1985/337/EG). 
·  Habitat- und Vogelschutzrichtlinie (1992/43/EG und 1979/409/EG).  
·  Richtlinie 1996/92/EG über den Elektrizitäts-Binnenmarkt. 
·  Die Elektrizitätsverordnung (1228/2003) und die neue Elektrizitätsverordnung 

(714/2009) 
·  Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien und zur 

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30EG (u.a. Erwägung 
59). 

·  Richtlinie 2009/72/EG über gemeinschaftliche Regelungen für den Binnenmarkt für 
Elektrizität und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG. 

 

4.1.2 Naturschutz 
Auf dem Gebiet des Naturschutzes sind zusammenfassend insbesondere folgende 
internationalen Verträge und Regelungen möglicherweise von Bedeutung für den 
COBRAcable-Interkonnektor. 
 

Verträge und Normen  Relevante Bereiche 

Europäische Vogelschutzrichtlinie (1979) - Schutz der wildlebenden Vögel und ihres Lebensraums 

durch Schutzgebiete  

- Weiterführung der Habitatrichtlinie. 
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Europäische Habitatrichtlinie (1992) - Schaffen eines zusammenhängenden europäischen 

Netzwerkes. 

Natura 2000. 

- Abwägungsrahmen für Planungen und Projekte, die 

nicht direkt mit der Erhaltung des Gebietes 

zusammenhängen oder dafür erforderlich sind. 

Feuchtgebietskonvention (Ramsar) (1971) - Erhaltung von gemeldeten Feuchtgebieten. 

Konvention von Bern (1979) - Schutz der Lebensräume bedrohter Arten, insbesondere 

durch die Raumordnungsplanung. 

Vertrag van Bonn (1979) - Schutz der Lebensräume von Zugvögeln. 

Biodiversitätsvertrag (1992 und 1998) - Schutz und Wiederherstellung biologischer Diversität 

- Biodiversiteitstrategie 1998: samenhang tussen de 

verplichtingen uit de Ramsar conventie, Vogel- en 

Habitatrichtlijn, Natura 2000 en de integratie van 

biodiversiteit in andere beleidsterreinen. 

ASCOBANS (Schutz von Walen und Delphinen) 

(1994) 

- Schutz der Wale und Delphine durch enge 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Projekte 

wie COBRAcable dürfen nicht zu einer Störung von 

Walen führen. 

 

 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass das Wattenmeer kürzlich zum Weltkulturerbe 
ernannt wurde. Dies ist in erster Linie eine internationale Anerkennung für die besonderen 
Qualitäten des Wattenmeeres und für deren Schutz und Erhaltung. Diese Ernennung führt 
aber nicht zu weiteren Schutz- oder Prüfungsmaßstäben. 

4.1.3 Deutsche Gesetzgebung und Politik 
Das deutsche Wattenmeer ist als „Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer” 
ausgewiesen. Die Zielsetzung in diesem Zusammenhang ist der Schutz der natürlichen 
Werte in diesem Gebiet. Dadurch sind bestimmte Teile des deutschen Wattenmeeres für 
neue Entwicklungen gesperrt, z.B. auch für die Installation von Kabeln und Leitungen. 
 
Soweit die Trasse des Interkonnektors in deutschen Territorialgewässern verläuft (mithin 
außerhalb des Geltungsbereichs der niederländischen Entscheidung), sind insbesondere 
zwei deutsche Planungsinstrumente von Bedeutung: Das Raumordnungsverfahren 
(„ROV”) und das Planfeststellungsverfahren („PFV”). In diesen Verfahren wird eine 
integrale Abwägung der Belange vorgenommen, u.a. mit Bezug auf den Natur- und 
Umweltschutz und die Schifffahrt. Die Entscheidungen und Verfahren im Raumordnungs- 
und Planfeststellungsverfahren und die niederländischen Verfahren werden in Abstimmung 
mit den deutschen Behörden nach Möglichkeit aufeinander abgestimmt. 
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4.2 Ems-Dollart-Gebiet 

Sowohl die Niederlande als auch Deutschland erheben territoriale Ansprüche auf das sog. 
Ems-Dollart-Vertragsgebiet. Dieses Gebiet liegt auf See, und zwar im Westen und Norden 
von Eemshaven im Grenzgebiet mit Deutschland. Die nördliche Gebietsgrenze fällt mit der 
3-Meilen-Zone zusammen (der territorialen Grenze im Zeitpunkt des Abschlusses des 
Ems-Dollart-Vertrages).  

 
Abbildung 3:  Gebietsgrenzen 
 
Um die praktischen Folgen dieser beiderseitigen Ansprüche zu regeln, haben beide 
Staaten 1960 den Ems-Dollart-Vertrag abgeschlossen. Darin wird die Verteilung der 
Zuständigkeiten für bestimmte Bereiche wie z.B. die Schifffahrt und den Wasserhaushalt 
geregelt. Der Vertrag sieht außerdem ein Verfahren vor, um im Einzelfall eine Einigung 
über nicht im Vertrag geregelte Angelegenheiten herbeizuführen, und zwar die Einrichtung 
der Ems-Dollart-Kommission und die Begrenzung des Vertragsgebietes. 
 
Nautische Aspekte und Wasserhaushalt 
Die nautischen Aspekte im Vertragsgebiet fallen zum größten Teil in die Verantwortung 
und Zuständigkeit des deutschen Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA). Hier findet 
deutsches Recht Anwendung. In einigen Teilgebieten sind aber die Niederlande dafür 
verantwortlich und zuständig und es findet niederländisches Recht Anwendung. Die für 
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COBRAcable zu untersuchenden Trassen liegen nur in Gebieten, in denen die deutschen 
Behörden zuständig sind. 
 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten, die sich auf den Wasserhaushalt beziehen, sind im 
Prinzip ebenfalls Deutschland zugewiesen; auch hierfür findet deutsches Recht 
Anwendung. In bestimmten Gebietsteilen und für sog. „niederländische Bauten" sind diese 
Aufgaben und Zuständigkeiten aber den Niederlanden zugewiesen, und die erforderlichen 
Aktivitäten werden nach niederländischem Recht vergeben. 
 
Naturschutz 
1996 haben die Niederlande und Deutschland ein ergänzendes Protokoll über die 
Wasserwirtschaft und den Naturschutz im Vertragsgebiet vereinbart. Auf der Basis des 
ergänzenden Protokolls können beide Staaten in gegenseitiger Abstimmung Schutzgebiete 
für trockenfallende Flächen im Grenzgebiet ausweisen. Die Handlungen, die für die 
naturwissenschaftliche Bedeutung der Schutzgebiete schädlich sind, müssen in 
gegenseitiger Abstimmung festgelegt werden. Für die vorgenannten Handlungen bedarf es 
einer Genehmigung. Für Niederländer und sich in den Niederlanden aufhaltende Personen 
wird diese Genehmigung nach niederländischem Recht und von einer niederländischen 
Behörde erteilt, für Deutsche und sich in Deutschland aufhaltende Personen nach 
deutschem Recht und von einer deutschen Behörde. 
 
Weitere Aspekte  
Die Aufgaben und Zuständigkeiten mit Bezug auf weitere, für COBRAcable möglicherweise 
relevante Aspekte wie z.B. die Energiegewinnung und den Energietransport, Bagger-
arbeiten, räumliche Ordnung und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt, die Archäologie 
und (andere) Gebietsnutzungen sind im Vertrag nicht spezifisch geregelt. Der Vertrag sieht 
allerdings die Möglichkeit vor, für jedes Projekt Absprachen über die nicht geregelten 
Zuständigkeiten und die dafür zu durchlaufenden Verfahren zu treffen. In entsprechenden 
Fällen wird die Ems-Dollart-Vertragskommission zu Rate gezogen. 
 
Um zu vermeiden, dass erst nach Feststellung des Umweltverträglichkeitsberichts mit der 
Vorbereitung der eventuell erforderlichen deutschen Verfahren und Entscheidungen 
begonnen werden kann, findet hierüber eine Abstimmung mit der Ems-Dollart-Kommission 
und der in Deutschland zuständigen Behörde statt. Es wird angestrebt, die Vorbereitungen 
und Verfahren auf niederländischer und deutscher Seite so weit wie möglich gleichzeitig 
ablaufen zu lassen. 
 
Situation zwischen der 3- und der 12-Meilen-Grenze 
Durch die später erfolgte Erweiterung der Territorialgewässer von 3 auf 12 Meilen ist eine 
Unklarheit über die Staatsgrenze bzw. die territorialen Ansprüche von Deutschland und 
den Niederlanden in dem Gebiet zwischen der 3- und der 12-Meilen-Grenze entstanden. 
Die juristische Situation in dem Gebiet zwischen der 3- und der 12-Meilen-Grenze ist 
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unklar, da hierzu kein Vertrag abgeschlossen wurde. Ferner besteht für dieses Gebiet noch 
keine Übereinstimmung darüber, wie mit einer Genehmigungserteilung umzugehen ist. 
Das bedeutet in der Praxis, dass sowohl die Niederlande als auch Deutschland sich hierfür 
für zuständig halten und dass für Projekte in diesem Gebiet (sicherheitshalber) in beiden 
Staaten Entscheidungen beantragt werden. Für das NorNed-Kabel wurden daher in der 
Mitte der 90-er Jahre sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland 
Genehmigungen beantragt. Der Inhalt der beiderseitigen Genehmigungen wurde dabei 
zwischen beiden Staaten gut aufeinander abgestimmt. Soweit die vorrangige Trasse durch 
dieses Gebiet führt, hält sich auch COBRAcable an diese Vorgehensweise und wird in 
beiden Staaten mit den jeweils zuständigen Behörden Gespräche und Abstimmungen 
durchführen. 

4.3 Niederländische Gesetzgebung und Vorgaben 

4.3.1 Nationale Ebene 
Auf nationaler Ebene sind hauptsächlich folgende räumliche Rahmenbedingungen für die 
Entscheidung über den COBRAcable-Interkonnektor relevant. 
 
Bericht zur Raumordnung, Dritter Wattenmeer-Bericht  und Nationaler Gewässerplan 
Die raumplanerische Grundsatzentscheidung „Bericht zur Raumordnung” enthält die 
politischen Vorgaben auf nationaler Ebene und die Zielsetzungen für die räumliche 
Entwicklung in den Niederlanden; der Planungshorizont reicht bis 2030. Abschnitt 4 des 
Berichts zur Raumordnung befasst sich mit bestimmten Gebieten und Themen, darunter 
auch die Nordsee und das Wattenmeer. Die nationale Strategie bezüglich der Nordsee 
wurde inzwischen durch den Nationalen Gewässerplan (NWP) ersetzt. Die im Bericht zur 
Raumordnung enthaltene Strategie für das Wattenmeer wurde zunächst in der 
planerischen Grundsatzentscheidung „Dritter Wattenmeer-Bericht” ausgearbeitet und 
danach insgesamt in den NWP übernommen. Die wichtigsten Abschnitte wurden in den 
Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Raumordnung aufgenommen und 
erhalten damit eine zwingende (raumbezogene) Fortwirkung für Folgeentscheidungen. Der 
NWP ist damit der aktuell geltende nationale Rahmen für Aktivitäten in den 
niederländischen „Großen Gewässern”, zu denen die Nordsee, das Wattenmeer und das 
Ems-Dollart-Gebiet gehören. 
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Abbildung 4:  Grenzen der PSSA-Gebiete im Wattenmeer 
 
Die niederländischen Teile der Nordsee, des Wattenmeeres und des Ems-Dollart-Gebietes 
sind Kerngebiete der Ökologischen Hauptstruktur. Große Teile der Nordsee, darunter die 
Nordseeküstenzone nördlich der Wattenmeerinseln und der größte Teil des Wattenmeeres 
und des Ems-Dollart-Gebietes sind zugleich Teil der Natura 2000-Gebiete, also des 
europäischen Netzwerks aus Naturgebieten. 
 
Die Hauptzielsetzung für die Nordsee ist die Stärkung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und 
die Bewahrung und Entwicklung der international anerkannten Werte von Natur und 
Landschaft. Dies geschieht dadurch, dass die räumlich relevanten wirtschaftlichen 
Aktivitäten in der Nordsee auf nachhaltige Weise entwickelt und aufeinander abgestimmt 
werden, wobei die in der Nordsee vorhandenen ökologischen und landschaftlichen Werte 
zu beachten sind. 

Die Hauptzielsetzung für das Wattenmeer ist der nachhaltige Schutz und die Entwicklung 
des Wattenmeeres als Naturgebiet und die Bewahrung seiner einmaligen offenen 
Landschaft. Wirtschaftliche Aktivitäten müssen mit dieser Hauptzielsetzung zu vereinbaren 
sein. 
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Im Nationalen Gewässerplan (NWP) ist für die Verlegung von Kabeln und Leitungen durch 
die sog. PSSA-Gebiete (Particulary Sensitive Sea Areas, vgl. Abbildung 4) festgelegt, dass 
im Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Verlegung zugelassen werden kann und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen. Diese Bedingungen werden auch auf der Basis des Umwelt-
verträglichkeitsberichts und der Ergänzenden Beurteilung im Reichs-Einpassungsplan für 
den COBRAcable-Interkonnektor festgelegt. 
 
SEV III 
Der COBRAcable-Interkonnektor ist nicht in das Dritte Strukturschema Elektrizitäts-
versorgung (SEV III) aufgenommen worden, aber die Initiative für dieses Projekt entspricht 
durchaus den nationalen Zielsetzungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Energie-
versorgung, der Diversifikation und der Belieferungssicherheit. Artikel 6.3 des SEV III bietet 
die Möglichkeit, eine Initiative wie COBRAcable „als Ausnahmefall unter Anwendung der 
Reichs-Koordinierungsregelung” zu realisieren. Die Zielsetzungen von COBRAcable sind 
für die Ministerien für Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt ein 
Grund, diese Initiative zu unterstützen und dafür – ergänzend zu den im SEV III 
vorgesehenen Hochspannungsverbindungen – gemäß Art. 6.3 SEV III die Reichs-
Koordinierungsregelung anzuwenden. 
 
Krisen- und Erholungsgesetz 
Die Entscheidung über den COBRAcable-Interkonnektor fällt zum Teil in den 
Geltungsbereich des sog. Krisen- und Erholungsgesetzes. Dies hat Auswirkungen 
insbesondere für die Verfahren und Rechtsschutzmöglichkeiten, weniger für die 
Entscheidungsfindung selbst.  
 
Abschnitt 1, Abteilung II des Krisen- und Erholungsgesetzes gilt u.a. für den Bau oder die 
Erweiterung von Produktionsanlagen zur nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität mit Hilfe 
der Windenergie und für die Entwicklung und Realisierung sonstiger raum- oder 
infrastrukturbezogener Projekte zur Belieferung mit nachhaltig erzeugter Energien. 
Zugleich fällt die Entwicklung und Realisierung von Bauwerken und Gebieten gemäß 
Abteilung 3.5 des Raumordnungsgesetzes (Einpassungspläne) in den Geltungsbereich 
des Krisen- und Erholungsgesetzes.  

 
Bedeutung des Reichs-Einpassungsplans für andere En tscheidungen auf nationaler 
Ebene  
Der Reichs-Einpassungsplan ist ein Raumordnungsplan auf der nationaler Ebene, der 
automatisch Bestandteil der ihm untergeordneten Raumordnungspläne wird. Für den Inhalt 
des Reichs-Einpassungsplans gelten dieselben Regelungen wie für den Inhalt eines 
regulären Raumordnungsplans. Bei der Beschlussfassung über den Reichs-
Einpassungsplan sind die vorstehend aufgeführten (inter-)nationalen Normen und 
Vorgaben zu beachten. 
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Neben dem Reichs-Einpassungsplan werden auf Regierungsebene auch 
Ausführungsentscheidungen getroffen, die (teilweise) außerhalb des raumplanerischen 
Bereichs und damit (teilweise) außerhalb des Geltungsbereichs des Reichs-
Einpassungsplans liegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Erlaubnisse und 
Befreiungen nach dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz 1998 und dem Flora- und 
Fauna-Gesetz. Diese Entscheidungen werden nicht (oder nur zum Teil) anhand des 
Reichs-Einpassungsplans getroffen, sondern (im Übrigen) direkt nach den dafür geltenden 
Normen und Vorgaben. Diese Entscheidungen werden auf Grund der Reichs-
Koordinierungsregelung gemeinsam mit den (im Ausführungsbeschluss) genannten 
benötigten Entscheidungen untergeordneter Behörden im sog. Ausführungsmodul der 
Reichs-Koordinierungsregelung vom Ministerium für Wirtschaft koordiniert und dabei 
natürlich auch mit der im Reichs-Einpassungsplan getroffenen raumplanerischen 
Entscheidung abgestimmt. 
 
Eine Besonderheit ist hierbei, dass für die Erteilung der Genehmigung nach dem 
Naturschutzgesetz ebenso wie für den Reichs-Einpassungsplan eine sog. Ergänzende 
Beurteilung notwendig ist. Die mit dem Reichs-Einpassungsplan zu erarbeitende 
Ergänzende Beurteilung soll sich auf die im Reichs-Einpassungsplan ausgewählten 
Trassen- und Ausführungsalternativen beziehen. Die vorgesehenen Alternativen und ihre 
Auswirkungen werden im Umweltverträglichkeitsbericht so konkret wie möglich 
beschrieben, wodurch sichergestellt ist, dass die Ergänzende Beurteilung sich auch dafür 
eignet, um auf ihrer Basis die Entscheidung über die für das Projekt COBRAcable 
benötigte Genehmigung nach dem Naturschutzgesetz zu treffen. 

4.3.2 Provinz 
Auf der Ebene der Provinz sind im Wesentlichen folgende Vorgaben von Bedeutung: 
 
Umgebungsplan 3 der Provinz Groningen (POP3 Groning en) 
Der POP3 bündelt die Rahmenvorgaben der Bereiche Umwelt, Verkehr, Transport, Wasser 
und räumliche Ordnung und gilt u.a. als Strukturvision der Provinz im Sinne des 
Raumordnungsgesetzes. Der POP3 sieht in Abbildung 6.1 die Anlandestelle für die 
vorhandenen Kabelverbindung (NorNed) und für die künftige Erdgasleitung in Eemshaven 
vor. Im Westen davon ist lediglich noch die Anlandestelle für eine Rohrleitung zur 
Erdgasbehandlungsanlage der NGT vorgesehen. Der POP3 weist u.a. aus, dass die 
Provinz Groningen schon seit Jahrzehnten eine sehr wichtige Rolle für die 
Energieversorgung der Niederlande spielt und dass Energie gute Chancen für eine 
wirtschaftliche Entwicklung bietet, insbesondere im Gebiet des Emsdeltas. Dafür muss 
man über die erforderliche (inter-)nationale Infrastruktur u.a. in Form von 
Hochspannungskabeln verfügen können. 

 
Die Provinz Groningen hat im POP3 fünf Gebiete ausgewiesen, in denen bis 2013 
zusätzliche Investitionen vorgesehen sind. Dabei handelt es sich um Gebiete, die 
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besondere Aufmerksamkeit verlangen, z.B. wegen der Folgen einer sinkenden 
Bevölkerungszahl oder zur Stärkung der lokalen Wirtschaft. Der POP3 bezieht sich auch 
auf das nördliche industrielle Hafengebiet (Emsdelta) mit Delfzijl, Appingedam und den 
Häfen als wichtigsten Orten. In diesem Gebiet investiert die Provinz u.a. in die nachhaltige 
Energieerzeugung und in energiesparende Industrien. Die Initiative für das Projekt 
COBRAcable ist mit diesen Zielen gut zu vereinbaren. 
 
Interprovinzieller Rahmenplan Wattenmeergebiet 
Die am Wattenmeer gelegenen Provinzen Nord-Holland, Friesland und Groningen 
verfolgen eine gemeinsame Strategie für das Wattenmeer. Die Provinzen arbeiten auch mit 
dem Reich und anderen Stellen zusammen, die Aufgaben oder Befugnisse im Gebiet des 
Wattenmeeres haben. Die Wattenmeerstrategie der Provinz Groningen ist im 
Interprovinziellen Rahmenplan Wattenmeergebiet festgelegt. Die Hauptziele dieses Plans 
sind der Schutz und die Entwicklung der Natur im Wattenmeer. Wirtschaftliche Aktivitäten 
sind im Wattenmeer ebenfalls möglich, wenn sie mit den genannten Hauptzielen zu 
vereinbaren sind. 
 
Bedeutung des Reichs-Einpassungsplans auf der Ebene  der Provinz 
Zur Bedeutung des Reichs-Einpassungsplans für untergeordnete Behörden sei zunächst 
auf die diesbezüglichen Ausführungen in Abschnitt 4.3 verwiesen. Raumordnungspläne 
der Provinz und andere Belange werden bei der Entscheidung über den Reichs-
Einpassungsplan miteinander abgewogen. Ist der Reichs-Einpassungsplan in Kraft 
getreten, geht er den Planungen der Provinz im Rang vor und bildet den raumplanerischen 
Rahmen für die Ausführungsentscheidungen der Provinz zum COBRAcable-
Interkonnektor. Das kann z.B. bei der Erteilung von Baugenehmigungen der Fall sein (als 
Bestandteil der sog. Umgebungsgenehmigung nach dem (künftigen) Gesetz über 
allgemeine Regelungen des Umgebungsrechts („Wabo”-Gesetz, vgl. auch Abschnitt 4.3.3).  
 
Auf der Ebene der Provinz werden auch Ausführungsentscheidungen getroffen, die 
(teilweise) außerhalb des raumplanerischen Bereichs und damit (teilweise) außerhalb des 
Geltungsbereichs des Reichs-Einpassungsplans liegen. Dabei geht es insbesondere um 
die Umweltaspekte in der Umgebungsgenehmigung. Diese Aspekte werden teilweise nach 
dem Reichs-Einpassungsplan und (im Übrigen) direkt anhand der dafür geltenden Normen 
und Vorgaben geprüft, z.B. was Emissionen in die Luft, Abwassereinleitungen, 
Energieverbrauch usw. betrifft.  
 
Die Ausführungsentscheidungen der Provinz werden auf der Basis der Reichs-
Koordinierungsregelung gemeinsam mit den anderen für das Projekt erforderlichen 
Ausführungsentscheidungen im sog. Ausführungsmodul der Reichs-
Koordinierungsregelung vom Ministerium für Wirtschaft koordiniert und dabei natürlich 
auch mit der im Reichs-Einpassungsplan getroffenen Entscheidung abgestimmt.  
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4.3.3 Gemeinde 
Auf der Ebene der Gemeinde sind im Wesentlichen die Strukturvisionen der Gemeinde und 
die ihnen zu Grunde liegenden aktuellen Bebauungspläne für die Realisierung des 
COBRAcable-Interkonnektors an Land und auf See (bis ca. 1 Kilometer jenseits der Küste) 
von Bedeutung. Die im Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden Beurteilung zu 
untersuchenden Trassen verlaufen durch die Gemeinde Eemsmond und/oder die 
Gemeinde De Marne. Die betreffenden Bebauungspläne sehen nicht überall die Installation 
eines Interkonnektors vor. Soweit erforderlich, werden geltende Bebauungspläne 
automatisch durch den Reichs-Einpassungsplan ersetzt.  
 
Bedeutung des Reichs-Einpassungsplans auf der Ebene  der Gemeinde  
Zur Bedeutung des Reichs-Einpassungsplans für untergeordnete Behörden sei zunächst 
auf die diesbezüglichen Ausführungen in Abschnitt 4.3 verwiesen. Bebauungspläne der 
Gemeinde und andere Belange werden bei der Entscheidung über den Reichs-
Einpassungsplan miteinander abgewogen. Ist der Reichs-Einpassungsplan in Kraft 
getreten, gilt er automatisch als Bestandteil des ihm untergeordneten Bebauungsplans. Er 
bildet damit den raumplanerischen Rahmen für die Ausführungsentscheidungen der 
Gemeinde zum COBRAcable-Interkonnektor. Da für den Bau der Konverterstation sowohl 
eine Umwelt- als auch eine Baugenehmigung notwendig sind, ist die Erteilung der 
Baugenehmigung nach dem künftigen Wabo-Gesetz Aufgabe der Provinz. Bislang sind 
daher keine wesentlichen Entscheidungen der Gemeinde für den COBRAcable-
Interkonnektor vorgesehen. 

4.4 Verfahren 

4.4.1 Reichs-Koordinierungsregelung 
Nach Artikel 20a des Elektrizitätsgesetzes und Abschnitt 3.1 SEV III ist für die im 
öffentlichen Verfahren zu treffende Entscheidung über die Errichtung einer (nicht im SEV 
vorgesehenen) Hochspannungsverbindung wie den COBRAcable-Interkonnektor die 
Reichs-Koordinierungsregelung nach dem Raumordnungsgesetz anzuwenden. Das 
Ministerium für Wirtschaft ist dabei Projektminister und als koordinierende Behörde 
zuständig. Bei Verfahren für Elektrizitäts-Infrastruktureinrichtungen, die nach der Reichs-
Koordinierungsregelung koordiniert werden, wird der hierfür vom Ministerium für Wirtschaft 
erstellte Leitfaden zur Reichs-Koordinierungsregelung befolgt. Die nachstehende 
Zusammenfassung ist eine verkürzte Wiedergabe dieses Leitfadens; weitere 
Erläuterungen und Details finden sich in dem Leitfaden selbst. 
 
Die Reichs-Koordinierungsregelung kennt zwei Module, ein Raumplanungsmodul und ein 
Ausführungsmodul. Das Raumplanungsmodul besteht aus dem sog. Reichs-
Einpassungsplan („RIP”), der von seinem Inhalt her einem Bebauungsplan vergleichbar ist 
und von den Ministerien für Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt 
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festgestellt wird. Das Ausführungsmodul besteht aus der Koordinierung der (meisten) zur 
Ausführung des betreffenden Projekts erforderlichen Genehmigungen und Befreiungen. 
Der Reichs-Einpassungsplan und die erforderlichen Genehmigungen und Befreiungen 
werden, wo dies möglich und sinnvoll ist, gleichzeitig und in wechselseitiger Abstimmung 
erlassen. Dazu werden alle Entscheidungen gleichzeitig im Entwurf zur Einsichtnahme 
ausgelegt, sodass hierzu Hinweise und Stellungnahmen abgegeben werden können.  
 
Wenn Anlass dazu besteht, werden die Entscheidungen nach Maßgabe der 
eingegangenen Hinweise und Stellungnahmen angepasst, wonach sie gleichzeitig 
bekanntgemacht werden und im Wege des Widerspruchs angefochten werden können. Ein 
Interessent, der der Meinung ist, dass seine Stellungnahme nicht ausreichend 
berücksichtigt oder widerlegt worden ist, kann direkt Klage bei der Abteilung 
Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State (Staatsrat) einlegen und (bei 
bestehendem Eilbedürfnis) eine einstweilige Anordnung beantragen. 
 
Die Widerspruchs- und Klagemöglichkeiten sind also nahezu unverändert, werden aber 
gebündelt. Das spart Zeit und fördert die Transparenz und Qualität der Entscheidung sowie 
den Rechtsfortgang. Auch die inhaltlichen Anforderungen für die Entscheidungsfindung 
sind unverändert. Dies bedeutet u.a., dass bei der Entscheidungsfindung alle relevanten 
Normen und Rahmenbedingungen zu beachten sind und dass eine Abwägung aller 
betroffenen Belange stattfinden muss. 
 
Die Koordinierung der Entscheidungen verlangt, dass alle hierzu erforderlichen (Detail-) 
Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen, was nicht immer der Fall ist. Das 
Raumordnungsgesetz bietet daher die Möglichkeit, die Folgeentscheidungen in Clustern 
zusammenzufassen, z.B. für einzelne Standorte oder (Projekt-) Phasen. Die Koordinierung 
kann somit auch für einzelne Projektbestandteile oder -phasen erfolgen. 

4.4.2 Reichs-Einpassungsplan 
Der Raumordnungsbeschluss, der über die Reichs-Koordinierungsregelung zu Stande 
kommt, ist der sog. Reichs-Einpassungsplan („RIP”). Der RIP gilt automatisch als 
Bestandteil des ihm untergeordneten Bebauungsplans. Im RIP werden die Trasse und die 
Rahmenbedingungen für die räumlich relevanten Aspekte der Planung, der Errichtung und 
des Betriebs der Kabelverbindung festgelegt. Das Feststellungsverfahren für den RIP 
verläuft wie in Abschnitt 4.6.1 dargestellt. Der RIP besteht u.a. aus 

·  einer Karte („bildliche Darstellung”) mit der genauen Trasse und dem Standort der 
Konverterstation; 

·  Rahmenbedingungen für die räumlich relevanten Aspekte der Planung, der 
Errichtung und des Betriebs des Interkonnektors; 

·  einer Erläuterung zu den möglichen Folgen des Projekts für die Umgebung 
(Umwelt, Natur, Archäologie und (weitere) Gebietsnutzungen). 
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Der RIP wird von den Ministerien für Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumplanung und 
Umwelt festgestellt und hat eine vergleichbare Detailtiefe und (räumliche) Fortwirkung auf 
Folgeentscheidungen wie ein Bebauungsplan. Er wird genau wie ein Bebauungsplan 
anhand der Grundsätze einer zweckmäßigen Raumordnung erstellt, was u.a. bedeuten 
soll, dass eine Abwägung zwischen allen räumlich relevanten Belangen zu erfolgen hat. 

4.4.3 Ausführungsentscheidungen 
Für die Errichtung und den Betrieb des COBRAcable-Interkonnektors sind neben dem RIP 
auch mehrere Ausführungsentscheidungen des Reichs, der Provinz und der Gemeinden 
erforderlich. Es handelt sich dabei insbesondere um Erlaubnisse und Befreiungen nach 
dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz 1998, dem Flora- und Faunagesetz und dem 
(künftigen) Gesetz über allgemeine Regelungen des Umgebungsrechts. Das Ministerium 
für Wirtschaft koordiniert diese Entscheidungen. 
 
TenneT beantragt die benötigten Erlaubnisse und Befreiungen bei den Behörden, die für 
diese Ausführungsentscheidungen zuständig sind. Das Ministerium für Wirtschaft führt 
dabei die Regie, es achtet auf die inhaltliche und verfahrensmäßige Abstimmung der 
Ausführungsentscheidungen und des Reichs-Einpassungsplans, setzt Fristen fest, 
innerhalb derer die betroffenen Behörden die Ausführungsentscheidungen (im Entwurf) 
fertiggestellt haben müssen, und sorgt für die gleichzeitige Veröffentlichung sowohl des 
Reichs-Einpassungsplans als auch der Ausführungsentscheidungen. 
 
Auf der Basis der zu den Ausführungsentscheidungen eingegangenen Hinweisen und 
Stellungnahmen wird entschieden, ob die Ausführungsentscheidungen einer Abänderung 
bedürfen. Interessenten, die der Meinung sind, dass ihre Stellungnahmen nicht 
(hinreichend) berücksichtigt oder widerlegt worden sind, oder die mit der erfolgten 
Änderung der Entscheidungsentwürfe nicht einverstanden sind, können gegen diese 
Entscheidungen Klage bei der Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State 
(Staatsrat) einlegen und (bei bestehendem Eilbedürfnis) eine einstweilige Anordnung 
beantragen. 
 
Die Ministerien für Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt können 
gemeinsam auch selbst eine erforderliche Ausführungsentscheidung erlassen, wenn die 
dafür zuständige Behörde nicht rechtzeitig entscheidet oder eine Entscheidung trifft, die im 
Widerspruch zum Reichs-Einpassungsplan steht. Die Ministerien können auch vorab 
festlegen, dass sie bestimmte Ausführungsentscheidungen selbst erlassen werden. 

4.4.4 Plan-Umweltverträglichkeitsbericht und Ergänz ende Beurteilung 
Die Entscheidung des Ministeriums für Wirtschaft bzw. die erste raumordnungsbezogene 
Entscheidung (wie der Reichs-Einpassungsplan) über die Trasse eines unterseeischen 
Kabels wie des COBRAcable-Interkonnektors ist nach Kategorie D 24.2 des Erlasses zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Aktivität, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
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erforderlich ist, wenn sie für 5 Kilometer sog. sensible Gebiete durchquert. In bestimmten 
Fällen ist genauer zu prüfen, ob eine Durchführung des Verfahrens der 
Umweltverträglichkeitsprüfung wünschenswert ist. 
 
Auch wenn sich bei vergleichbaren Projekten wie z.B. NorNed und BritNed herausgestellt 
hat, dass Interkonnektoren, sofern sie in passender Weise geplant und installiert werden, 
keine signifikanten Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete und auch im Übrigen keine 
wesentlichen Auswirkungen auf ihre Umgebung verursachen, sind die Ministerien für 
Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt der Auffassung, dass es in 
Anbetracht der Art und des Status des Wattenmeeres und des Ems-Dollart-Gebietes 
wünschenswert ist, dass auch für den COBRAcable-Interkonnektor eine Ergänzende 
Beurteilung erstellt und das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen wird. 
 
Die Entscheidung, dass nach Art. 19j Absatz 2 des Naturschutzgesetzes 1998 eine 
Ergänzende Beurteilung erforderlich ist, führt weiterhin dazu, dass auf Grund von Art. 7.2 
des Umweltschutzgesetzes für den Reichs-Einpassungsplan auch ein Plan-
Umweltverträglichkeitsbericht zu erstellen ist. Die Ergänzende Beurteilung wird nach den 
Regelungen in Artikel 19j Absatz 4 des Naturschutzgesetzes in wiedererkennbarer Form 
(also als Anlage) in diesen Umweltverträglichkeitsbericht aufgenommen. 
 
Für den COBRAcable-Interkonnektor bedarf es neben dem Reichs-Einpassungsplan mit 
einer Überprüfung der Planung auf Grund von Artikel 19j des Naturschutzgesetzes 1998 
auch einer Genehmigung nach dem Naturschutzgesetz 1998, für die das Ministerium für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Lebensmittelqualität zuständig ist. Für die Entscheidung 
über diese Genehmigung ist eine Ergänzende Beurteilung auf Projektebene erforderlich. 
Daher wird die Ergänzende Beurteilung, die dem Plan-Umweltverträglichkeitsbericht für 
den Reichs-Einpassungsplan als Anlage beizufügen ist, auf dem Projektniveau 
durchgeführt. Dadurch kann diese Ergänzende Beurteilung auch für die Entscheidung über 
die Genehmigung nach dem Naturschutzgesetz 1998 verwendet werden. Die Ergänzende 
Beurteilung bezieht sich auf die im Umweltverträglichkeitsbericht festzulegende vorrangige 
Alternative. Aus denselben Gründen wird die vorrangige Alternative im Plan-
Umweltverträglichkeitsbericht auch auf Ausführungsniveau beschrieben. 

4.4.5 Integrierte Umweltverträglichkeitsprüfung 
Eine der weiteren Ausführungsentscheidungen für den COBRAcable-Interkonnektor ist die 
Erlaubnis nach dem Wassergesetz, für die das Ministerium für Verkehr und 
Wasserwirtschaft zuständig ist. Für die Entscheidung über diese Erlaubnis muss ebenfalls 
das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen werden, aber auch auf 
Projektniveau. Aus diesem Grund wird der Plan-Umweltverträglichkeitsbericht für den 
Reichs-Einpassungsplan mit dem Projekt-Umweltverträglichkeitsbericht für die Erlaubnis 
nach dem Wassergesetz zusammengefasst. Das bedeutet, dass der gesamte 
Umweltverträglichkeitsbericht und die Ergänzende Beurteilung (auch) aus diesem Grund 
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die Detailschärfe eines Projekt-Umweltverträglichkeitsberichts haben werden, während die 
Aspekte der Raumordnung für den Reichs-Einpassungsplan auf Planungsniveau 
beschrieben werden. Der Projekt-Umweltverträglichkeitsbericht bezieht sich im Prinzip nur 
auf die Trassenführung auf See und die Anlandestelle an der Küste. Allerdings müssen im 
Projekt-Umweltverträglichkeitsbericht auch die Folgen der Trasse an Land beschrieben 
werden, soweit diese Trasse durch die Auswahl der Anlandestelle bestimmt wird. 
 
Auf diese Weise wird ein integriertes Dokument (Plan-Umweltverträglichkeitsbericht, 
Projekt-Umweltverträglichkeitsbericht und Ergänzende Beurteilung) erarbeitet, das in nur 
einem Verfahrensschritt als Basis für alle erforderlichen Entscheidungen dienen kann. Die 
Ergänzende Beurteilung wird gemäß Artikel 19j Absatz 4 des Naturschutzgesetzes in 
erkennbarer Form (in diesem Fall als Anlage) in den Umweltverträglichkeitsbericht 
aufgenommen. Dieser einheitliche Umweltverträglichkeitsbericht (mit Anlagen) bildet dann 
- jeweils soweit er von Bedeutung ist - die Grundlage für alle relevanten Entscheidungen 
über den COBRAcable-Interkonnektor11.  
 
Eine zusammenfassende Darstellung des Verfahrens der Umweltverträglichkeitsprüfung 
findet sich in Anlage 2. 

                                                      
11 Diese integrierte Vorgehensweise wurde schon früher erfolgreich bei der Entscheidung über die Planerische 
Grundsatzentscheidung für die Verlegung des BritNed-Interkonnektors durch das Natura 2000-Gebiet 
Voordelta (ab der Maasvlakte bei Rotterdam) angewandt. 



 

�
�

�

Anlage 1 – Zusammenfassung Trassenalternativen 

In dieser Anlage wird die Auswahl der im Umweltverträglichkeitsbericht zu untersuchenden 
Trassenalternativen kurz zusammengefasst. Die in Abschnitt 2 enthaltene Abbildung 2 
enthält eine indikative Darstellung der nachstehend besprochenen Trassenalternativen. 
 
Trassenalternative W1  
Diese Trassenalternative ist die am meisten westlich gelegene Trasse und nutzt ein in 
Deutschland12 früher verwendetes Trassierungsprinzip. Die Infrastruktur kreuzt dabei (von 
der Nordsee kommend) zunächst eine Wattenmeerinsel und verläuft dann auf dem 
kürzesten Weg an die Festlandsküste (über das zwischen der Insel und der Küste liegende 
Wattgebiet). Von der Anlandestelle an der Küste verläuft die Verbindung dann über Land 
bis zum Anschlusspunkt, wobei die Wahl zwischen einer oberirdischen Draht- und einer 
unterirdischen Kabelverbindung besteht. 
 
Vorteile: 
·  Morphologisch stabile Lage der Kabel auf der Insel und im Wattgebiet, wodurch nach 

der Installation wenig Unterhalt notwendig wird. 
·  Gute Erreichbarkeit der Kabel an Land, bei Unterhaltsarbeiten und eventuellen 

Störungen oder Schäden. 
·  Relativ kurze Strecke durch das Wattenmeer. 
 
Nachteile: 
·  Einmaliger Eingriff auf der Wattenmeerinsel selbst und dessen Auswirkungen. 
·  Einmaliger Eingriff in das (ökologisch sensible) Wattgebiet, untiefe Platten und Groden 

und deren Auswirkungen. 
·  Schwierige Erreichbarkeit von Kabeln im Wattgebiet, untiefe Platten und Groden bei der 

Installation, Reparatur und Entfernung. 
·  Große Länge der Trasse (Umweg). 
·  Große Länge der Landstrecke. 
 
Ergebnis: 
Trassenalternative W1 wird im Umweltverträglichkeitsbericht nicht näher untersucht, 
wegen der bereits im Vorhinein evidenten Kombination ihrer Nachteile, insbesondere der 
ökologischen Auswirkungen im Wattgebiet und auf den untiefen Platten und Groden 
während der Installationsphase und der hohen Kosten infolge der großen Trassenlänge. 
 
Trassenalternative W2  

                                                      
12 Bei der Insel Norderney 
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Diese Trassenalternative läuft über das Boschgat und den Zuid Oost Lauwers zwischen 
Schiermonnikoog und Rottumerplaat auf das Festland der Provinz Groningen zu. Genau 
wie Trasse W1 verläuft die Verbindung danach eine größere Strecke über Land in 
Richtung Eemshaven. 
 
Vorteile: 
·  In den tieferen Teilen sind die möglichen ökologischen Auswirkungen relativ begrenzt. 
·  Installation im tieferen Fahrwasser, wodurch schwereres Baumaterial (effizienter) an der 

Trasse arbeiten kann. 
·  Wenig Schifffahrt in der Rinne und damit wenig Risiken für die Schifffahrt. 
 
Nachteile: 
·  Morphologische Instabilität der sich natürlich verschiebenden Rinne. Das lässt sich 

möglicherweise durch eine Installation des Kabels im tiefsten Teil der Rinne 
ausgleichen. 

·  Passage von (ökologisch sensiblen) untiefen Platten und Groden in der Nähe der Küste; 
·  Große Länge der Trasse (Umweg), davon ein relativ langer Teil über Land. 
 
Ergebnis: 
Trassenalternative W2 wird wegen ihrer in diesem Stadium nicht eindeutig zu bewertenden 
Kombination aus Vor- und Nachteilen im Umweltverträglichkeitsbericht weiter 
ausgearbeitet. 
 
Trassenalternative W3  
Diese Trassenalternative folgt etwas östlich von Rottumeroog der Trasse der vorhandenen 
NGT-Leitung durch das Wattenmeer und verläuft danach noch einige Kilometer über Land 
in Richtung Eemshaven. Diese Trasse wird insbesondere in Betracht gezogen, weil sie das 
Bündelungsprinzip berücksichtigt. Angesichts der begrenzten Trassenstrecke über Land 
handelt es sich auch an Land wahrscheinlich um eine Kabeltrasse. 
 
Vorteile: 
·  Bündelung mit vorhandener Infrastruktur, was räumliche Zerschneidungseffekte 

vermeidet. 
·  Bekannte Trasse, relativ stabile Lage des Kabels. 
 
Nachteile:  
·  Bei der Installation, Wartung und Reparatur der Kabel werden die Liege- und 

Säugeplätze für Seehunde am Horsbornzand und am Sparregat passiert. 
·  Passage von untiefen Platten und Groden. 
·  Passage entlang eines Naturschutzgebietes im Deichvor- und Hinterland (Ruidhorn und 

Umgebung), das zum Teil dem Ausgleich für verlorene Naturwerte im Eemshaven dient 
(infolge anderer Projekte). 
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Ergebnis:  
Trassenalternative W3 wird im Umweltverträglichkeitsbericht nicht näher untersucht und 
scheidet wegen einer möglichen Störung der Liege- und Säugeplätze für Seehunde am 
Horsbornzand und am Sparregat und der Naturschutzgebiete an der Anlandestelle aus. 
Eine Erwägung ist dabei auch, dass auch noch andere Bündelungsalternativen zur 
Verfügung stehen (vgl. nachstehend). 
 
Trassenalternative M1  
Diese Trassenalternative führt zu einer Bündelung mit zwei vorhandenen 
Kabelverbindungen (NorNed und VSNL) in die Emsmündung und stimmt teilweise mit der 
jüngst der BARD Engineering GmbH genehmigten Trasse für Kabel zum Anschluss von 
zwei noch zu errichtenden Windparks auf See außerhalb der 12-Meilen-Zone im Norden 
des Ems-Dollart-Gebietes überein. 
 
Vorteile: 
·  Begrenzte ökologische Auswirkungen  
·  Bündeling mit anderen Infrastrukturmaßnahmen, was räumliche Zerschneidungseffekte 

vermeidet; 
·  Bekannte Trasse, Erfahrungen mit früheren Installationen. 
·  Relativ tiefes Fahrwasser, was den Einsatz von schwererem (effizienteren) Baumaterial 

vereinfacht. 
 
Nachteile: 
·  Morphologisch dynamisches Gebiet, was möglicherweise Folgen für die 

Installationsmethode, die Wartungsfrequenz und damit auf die Kosten und möglichen 
Auswirkungen auf die Umgebung hat. Da die Bodenlage sich regelmäßig ändert, bedarf 
es erhöhter Aufmerksamkeit hinsichtlich der Eingrabetiefe. 

·  Stellenweise härterer Boden (Blauton / Lehm, Rückstände von Abfällen u. Ä.) entlang 
dieser Route, was wegen des Einsatzes von anderem Material bei der Installation 
ebenfalls aus Kostenaspekten nachteilig sein kann. 

 
Ergebnis: 
Wegen ihrer in diesem Stadium nicht eindeutig zu bewertenden Kombination aus Vor- und 
Nachteilen wird diese Trassenalternative im Umweltverträglichkeitsbericht weiter 
ausgearbeitet. 
 
Trassenalternative M2  
Trassenalternative M2 folgt ab Eemshaven der Trasse M1, biegt aber nach ca. 20 
Kilometern nach Osten ab, um über das Randzelgat das Wattenmeer zu verlassen (anstatt 
über das Horsborngat). 
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Vorteile: 
·  Auf den ersten 20 Kilometern dieselben Vorteile wie bei der Alternative M1. 
·  Trassenalternative M2 ist ca. 10 Kilometer kürzer als Alternative M1, was zu einem 

geringeren Eingriff in den Meeresboden und einer substantiellen Kostenersparnis führt. 
 
Nachteile: 
·  Auf den ersten 20 Kilometern dieselben Nachteile wie bei Alternative M1. 
·  Lage teilweise parallel zur Fahrrinne, wodurch bei der Installation, Wartung, Reparatur 

und Entfernung der Kabel möglicherweise erhöhte nautische Risiken bestehen; 
 
Ergebnis: 
Trassenalternative M2 wird im Umweltverträglichkeitsbericht nicht als selbstständige 
Alternative untersucht, da sie sich nicht hinreichend von Alternative M1 unterscheidet und 
da der genannte Kostenvorteil auch mit der Alternative M3 erreicht werden kann (vgl. 
nachstehend). Alternative M2 kann im Umweltverträglichkeitsbericht ggf. aber als Variante 
zu Alternative M1 ausgearbeitet werden. Dieser Fall kann eintreten, wenn sich 
herausstellen sollte, dass die betreffenden deutschen Behörden wegen der in Abschnitt 
2.2.2 beschriebenen Planungsentwicklung an einer Realisierung der Trassenalternative M3 
nicht mitwirken werden. 
 
Trassenalternative M3  
Trassenalternative M3 verläuft ab Eemshaven quer über das Doekegat, um sodann an der 
Ostseite der Emsmündung und der Fahrrinne entlang der deutschen Nordseeinsel Borkum 
das Wattenmeer zu verlassen. 
 
Vorteile: 

·  Tiefes Fahrwasser, was den Einsatz von schwererem (effizienteren) Baumaterial 
vereinfacht. 

·  Morphologisch relativ stabiler Boden. 
·  Ca. 10 km kürzere Trasse, wodurch (im Vergleich zu Alternative M1) ein geringerer 

Eingriff in den Meeresboden notwendig ist und eine erhebliche Kostenersparnis 
erreicht wird. 

 
Nachteile: 

·  Stellenweise härterer Boden (Blauton / Lehm, Rückstände von Abfällen u. Ä.) entlang 
dieser Route, was wegen des Einsatzes von anderem Material bei der Installation 
ebenfalls aus Kostenaspekten nachteilig sein kann. 

·  Diese Trassenalternative verläuft teilweise parallel zur Fahrrinne. Dadurch entstehen 
bei der Installation, Wartung, Reparatur und Entfernung der Kabel möglicherweise 
erhöhte nautische Risiken; 

 
Ergebnis: 
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Trassenalternative M3 wird wegen ihrer in diesem Stadium nicht eindeutig zu bewertenden 
Kombination aus Vor- und Nachteilen im Umweltverträglichkeitsbericht weiter 
ausgearbeitet. Vgl. auch die Ausführungen in Abschnitt 2 zu den Entwicklungen auf 
deutscher Seite in diesem Gebiet und zu deren möglichen Folgen für diese 
Trassenalternative. 
 
Trassenalternativen E1 und E2  
Die Trassenalternativen E1 und E2 durchqueren genau wie Alternative M3 ab Eemshaven 
das Doekegat. Danach kreuzen sie das Wattgebiet hinter Borkum, um das Wattenmeer 
über das Voorentief bzw. die Osterems zu verlassen. 
 
Vorteile: 

·  Die Länge beider Alternativen ist im Vergleich zu Alternative M3 um ca. 5 bis 10 
Kilometer kürzer. 

 
Nachteile: 

·  Hoher Naturwert des zu durchquerenden Wattgebietes. 
·  Durchquerung des deutschen Naturparks Wattenmeer (hoher Schutzstatus) über 

eine lange Strecke hinweg. 
·  Schwierige Arbeitsbedingungen bei der Installation, eventuellen Reparaturen und 

der Entfernung der Kabel durch abwechselnd tiefe und untiefe, schlickreiche 
Abschnitte. 

·  Im Wattgebiet verlaufen bereits viele Infrastruktureinrichtungen in Richtung Borkum, 
wodurch viele Kreuzungen notwendig sind (ein Vielfaches im Vergleich zu anderen 
Routen). Kreuzungen sind in untiefen Gewässern schwer zu realisieren. 

 
Ergebnis: 
Die Trassenalternativen E1 und E2 werden wegen der bereits im Vorhinein evidenten 
ungünstigen Kombination aus Vor- und Nachteilen im Umweltverträglichkeitsbericht nicht 
näher untersucht. 
 
Trassenalternative E3  
Diese Trassenalternative ist eine gerade Linie zwischen Eemshaven und Endrup und dient 
nur als Referenz bzw. Vergleichsbasis für die anderen Alternativen. Es handelt sich nicht 
um eine reale Alternative, da hierbei zu viele sensible Gebiete, andere Infrastruktur-
einrichtungen und untiefe Gebietsteile (Wattgebiete) durchquert werden müssten. Als 
Referenz ergibt diese Alternative jedoch die Einsicht, dass die im 
Umweltverträglichkeitsbericht zu untersuchenden Routen W2, M1 und M3  50, 40 bzw. 30 
Kilometer länger als die theoretisch kürzestmögliche Route sind. 
 
Ergebnis: 
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Diese Alternative dient nur als Referenz / Vergleichsbasis für die anderen Alternativen und 
wird im Umweltverträglichkeitsbericht nicht behandelt. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Aus der Bewertung der vorstehend beschriebenen neun indikativen Trassenalternativen 
ergibt sich, dass drei davon im Umweltverträglichkeitsbericht näher zu untersuchen sind, 
sodass sie bewertet und miteinander verglichen werden können. Es handelt sich dabei im 
Prinzip um die Alternativen W2, M1 und M3. Wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass 
wegen der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen planerischen Entwicklungen auf deutscher 
Seite seitens der betroffenen deutschen Behörden keine Mitwirkung an einer Realisierung 
der Trassenalternative M3 erreicht wird, bleibt es bei einem Vergleich lediglich der 
Alternativen M1 und W2, wobei die Alternative M2 als Variante der Alternative M1 
behandelt werden kann. 
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Anlage 2 – Zusammenfassung des Verfahrens  

Da der Umweltverträglichkeitsbericht u.a. ein Plan-Umweltverträglichkeitsbericht für den 
Erlass des Reichs-Einpassungsplans ist, ist das in Abschnitt 7.4 des 
Umweltschutzgesetzes geregelte Verfahren zu absolvieren. Da der 
Umweltverträglichkeitsbericht aber zugleich auch ein Projekt-Umweltverträglichkeitsbericht 
für die Genehmigungserteilung nach dem Wassergesetz ist, muss das ausführlichere 
Verfahren gemäß Abschnitt 7.9 des Umweltschutzgesetzes durchlaufen werden. Die 
Verfahren unterscheiden sich in der Praxis wenig voneinander und werden daher 
zusammengefasst. Dabei sind folgende Schritte zu absolvieren: 

1. Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und Veröffentlichung des vorliegenden 
Berichts zu Reichweite und Detailniveau des Umweltverträglichkeitsberichts 
COBRAcable. 

2. Stellungnahmen zum gewünschten Inhalt des Umweltverträglichkeitsberichts und 
Empfehlungen von Beratern, Verwaltungsorganen und der Kommission für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung hierzu. 

3. Empfehlung der zuständigen Behörde an den Initiativnehmer zu Reichweite und 
Detailniveau des Umweltverträglichkeitsberichts. 

4. Durchführung von Untersuchungen und Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts, 
der Ergänzenden Beurteilung und der Genehmigungsanträge. 

5. Erstellung des Entwurfs für den Reichs-Einpassungsplan und die 
Ausführungsentscheidungen  

6. Veröffentlichung der Entscheidungsentwürfe nebst Umweltverträglichkeitsbericht und 
Ergänzender Beurteilung. 

7. Einholung von Stellungnahmen und Empfehlungen (u.a. der Kommission für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) zum Inhalt des Umweltverträglichkeitsberichts, der 
Ergänzenden Beurteilung und zum gewünschten Inhalt der Entscheidungen. 

8. Erlass des Reichs-Einpassungsplan und der Ausführungsentscheidungen. 
9. Veröffentlichung des Reichs-Einpassungsplans und der Ausführungsentscheidungen. 
 
Nachstehend werden diese Schritte kurz erläutert.  
 
Um zu vermeiden, dass eventuell erforderliche deutsche Verfahren und Entscheidungen 
erst im Nachhinein (nach Feststellung des Umweltverträglichkeitsberichts) vorbereitet 
werden können, findet hierzu eine Abstimmung mit der Ems-Dollart-Kommission und den 
zuständigen deutschen Behörden statt, und zwar auf der Basis der (vorläufigen) 
Ergebnisse im Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden Beurteilung. Es wird 
angestrebt, die Vorbereitung der Verfahren auf niederländischer und deutscher Seite so 
weit wie möglich parallel verlaufen zu lassen. 
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Schritt 1: Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachung und des vorliegenden Berichts zu 
Reichweite und Detailniveau für den COBRAcable-Interkonnektor bilden den ersten Schritt 
im Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung und haben das Ziel, jeden Bürger über die 
geplante Aktivität zu informieren und ihm Gelegenheit einzuräumen, Hinweise und 
Stellungnahmen zum Vorhaben und zu dem gewünschten Inhalt des 
Umweltverträglichkeitsberichts abzugeben. Da auch grenzüberschreitende Auswirkungen 
gegeben sein können, erfolgt die Veröffentlichung auch in Deutschland, wie es in Art. 7.27 
Absatz 6 und Abschnitt 7.8 des Umweltschutzgesetzes, im Espoo-Vertrag und im Vertrag 
von Bonn vorgesehen ist. 
 
Schritt 2: Hinweise und Stellungnahmen 
Nach der Veröffentlichung des vorliegenden Berichts zu Reichweite und Detailniveau für 
den COBRAcable-Interkonnektor hat jeder Bürger Gelegenheit, eine Stellungnahme zum 
Vorhaben und zu dem gewünschten Inhalt des Umweltverträglichkeitsberichts abzugeben 
Dabei kann u.a. angegeben werden, welche Punkte im Umweltverträglichkeitsbericht 
behandelt werden sollen und wie die Auswirkungen des Vorhabens untersucht und 
bewertet werden sollen. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft erstellt ein Inventar dazu, welche Stellen und 
Organisationen in das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung einzubeziehen sind 
und auf welche Weise das geschieht. 
 
Im Zusammenhang mit möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen und mit den 
Trassenalternativen im Ems-Dollart-Vertragsgebiet erfolgt eine Abstimmung mit den 
zuständigen deutschen Behörden und der Ems-Dollart-Kommission. Auf nationaler Ebene 
werden die Kommission für die Umweltverträglichkeitsprüfung, gesetzlich vorgeschriebene 
Berater und die betroffenen Verwaltungsbehörden auf der Basis dieses Berichts zu der 
gewünschten Reichweite und zum Detailniveau des Umweltverträglichkeitsberichts befragt. 
 
Schritt 3: Empfehlung der zuständigen Behörde an de n Initiativnehmer 
Unter Einbeziehung des vorliegenden Berichts, der Hinweise und der Stellungnahmen 
spricht das Ministerium für Wirtschaft eine Empfehlung hinsichtlich der gewünschten 
Reichweite und des Detailniveaus aus. Diese Empfehlung ist an den Initiativnehmer 
gerichtet (in diesem Fall ebenfalls das Ministerium für Wirtschaft). 
 
Schritt 4: Untersuchungen, Umweltberichte und Entsc heidungen 
TenneT legt die Empfehlung des Wirtschaftsministeriums bei der Durchführung der 
erforderlichen Untersuchungen und der Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts, der 
Ergänzenden Beurteilung und der Genehmigungsanträge für die Ausführungs-
entscheidungen zu Grunde.  
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Schritt 5: Erstellung der Entscheidungsentwürfe 
Auf der Basis der Ergebnisse des Umweltverträglichkeitsberichts und der Ergänzenden 
Beurteilung stellen die Ministerien für Wirtschaft und für Wohnungsbau, Raumordnung und 
Umwelt den Entwurf für den Reichs-Einpassungsplan fest. Dabei wird den weiteren 
zuständigen Behörden eine Frist für die Erstellung der Entscheidungsentwürfe für die 
Ausführungsentscheidungen gesetzt. Das Ministerium für Wirtschaft achtet auf die 
rechtzeitige Vorlage dieser Entscheidungsentwürfe und auf ihre Abstimmung mit dem 
Reichs-Einpassungsplan.  
 
Schritt 6: Veröffentlichung der Entscheidungsentwür fe 
Das Ministerium für Wirtschaft veröffentlicht die Entscheidungsentwürfe (für den Reichs-
Einpassungsplan und die Ausführungsentscheidungen) zusammen mit dem 
Umweltverträglichkeitsbericht und der Ergänzenden Beurteilung zwecks Einholung von 
Hinweisen und Stellungnahmen. 
 
Schritt 7: Stellungnahmen 
Die Einholung von Hinweisen und Stellungnahmen (u.a. seitens der Kommission für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) zum Inhalt des Umweltverträglichkeitsberichts und der 
Ergänzenden Beurteilung sowie zum gewünschten Inhalt der Entscheidungen. Die 
Kommission für die Umweltverträglichkeitsprüfung befasst sich insbesondere damit, ob der 
Umweltverträglichkeitsbericht genügend Informationen enthält, um die Entscheidungen 
treffen zu können, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist. Die zuvor 
erlassene Empfehlung zu Reichweite und Detailniveau bildet dabei den Prüfungsrahmen. 
Auch die eingegangenen Stellungnahmen werden von der Kommission bei ihrer 
Prüfungsempfehlung berücksichtigt. 
 
Schritt 8: Erlass des Reichs-Einpassungsplans und d er 
Ausführungsentscheidungen 
Die zuständigen Behörden erlassen den Reichs-Einpassungsplan und die Ausführungs-
entscheidungen und berücksichtigen dabei die Ergebnisse des Umweltverträglichkeits-
berichts, der Ergänzenden Beurteilung, der Hinweise und der Stellungnahmen. 
 
Schritt 9: Veröffentlichung des Reichs-Einpassungsp lans und der 
Ausführungsentscheidungen  
Der Reichs-Einpassungsplan und die Ausführungsentscheidungen werden veröffentlicht. 
Verfahrensbeteiligte, die der Meinung sind, dass ihre Stellungnahme nicht ausreichend 
berücksichtigt oder widerlegt worden ist, oder die mit den im Vergleich zu den 
Entscheidungsentwürfen vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden sind, können 
dagegen Klage bei der Abteilung Verwaltungsrechtsprechung des Raad van State 
(Staatsrat) erheben und (bei bestehendem Eilbedürfnis) den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung beantragen. 
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Anlage 3 – Verwendete Abkürzungen 

 
- AC  : alternating current (Wechselstrom) 
- DC  : direct current (Gleichstrom) 
- EEZ : Exklusive Wirtschaftszone (ein Gebiet außerhalb der 12-Seemeilen-Grenze 

vor der Küste) 
- EZ  : Ministerium für Wirtschaft  
- HVDC : high voltage DC 
- M.e.r. : die Umweltverträglichkeitsprüfung (Verfahren) 
- MER : der Umweltverträglichkeitsbericht (Bericht) 
- MW  : Megawatt (1 Mio. Watt) Leistung 
- MI  : mass impregnated -Kabel (ein häufig eingesetzter Kabeltyp)  
- NWP : Nationaler Gewässerplan (V&W, 2009) 
- LCC : line commutated convertor (bewährte Technik für Spannungsumformer) 
- LNV : Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Lebensmittelqualität 
- PSSA : particularly sensitive sea area (sensibles Gebiet) 
- RWS : Rijkswaterstaat (eine Dienststelle des Ministeriums für Verkehr und 

Wasserwirtschaft) 
- SEVIII : Drittes Strukturschema Elektrizitätsversorgung (Min. EZ, 2009) 
- TSO : Transmission and System Operator; (nationaler) Netzbetreiber 
- V&W : Ministerium für Verkehr und Wasserwirtschaft  
- VROM : Ministerium für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt 
- VSC : voltage source convertor (neuartige Technik für Spannungsumformer) 
- XLPE : Cross-linked polyethylene Kabeltyp mit Isolierung aus Kunststoff, wird per 

Extrusion hergestellt  


